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Gl Leitsötze

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotun gsgesetz

- 546 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotungsvertro g

- Douermondot und Berotungspflichten

- mir oHG

- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Testomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderie Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S 826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, g5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und

Mondotsende

Veriöhrung, 068 StBerG {$5lo WPO)

- bei Vertrog mit Mehrfochberufler

Veriöhrung, S 839 BGB -
o nderweitige Ersotzmög lich keit

Versicherungsschutz

- Treuhondtötigkeit

Vorteilsousgleich

- wegen eingetretenen Steuervorteils

Wettbewerb/Mondontenschutz

- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung
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Auftrog zur Bilonzerstellung kein Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Der Steuerberotungsvertrog über die Erstellung einer Bilonz hot keine Schutz-

wirkung zugunsten der Konkursglöubiger des Mondonten. Der Steuerberoter
hot dessen lnteressen wohrzunehmen. Es liegt nicht im Sinne des Mondonten,
ihn ouch den gegenlöufigen lnteressen der Glaubiger zu verpflichten.
(BGH Urt.v.18.2.1987 - lVo ZR 232/B5,VersR 1988,128: GmbHR l98Z 463:
EWIR 564 GmbHG 2/87 lWell Müller)

Anmerkung: Der für die Steuerberoterhoftung zustöndige lVo-Senot weist ous-

drucklich dorouf hin, doß sein Urt.v. 26.11.1986 - lVo ZR 86/85 - G11987,27:
WM l98Z 257: EWiR S 826 BGB 2/87,59 (Gröfe) einen Ausnohmefoll betro{.

Kostenerslotlung f ür Privotgutochten im Hoftpf lichtp rczeß

Die Kosten eines Privotgutochtens sind nur in Ausnohmefölle erstottungsföhig.
$ 9l ZPO (Grundsotz und Umfong der Kostenpflichtl ist vom Gebot zur sporso-
men Prozeßführung geprögt.
(OLG Stuttgort Beschl.v. 27.5.1987 - 8 W 134/87, StB 1988,20)

Anmerkung: ln dem Beschluß des OLG Stuttgort hotte der Regreßklöger wöh-
rend des Prozesses einen Privotgutochter herongezogen. Der Streitstoff wor in
einem Betriebsprü{ungsbericht ousführlich dorgestellt worden und ein vom

Gericht beigezogener Sochverstöndiger hotte ein umfongreiches schriftliches

Gutochten erstellt. Dos OLG Stuttgort soh es ols notwendig on, doß ein Privot-

gutochten, welches zur Uberprüfung, Erschütterung oder Widerlegung des

gerichtlichen Sochverstöndigen vorgelegiwird, die Entscheidung des Gerichts
beeinflußt hoben muß. Etwos onderes durlte für Kosten gelten, die der geschö-

digte Mondont zur Vorbereitung eines Prozesses durch Hinzuziehung eines

onderen Steuerberoters oufwenden muß. So, OLG Schleswig Gl l9BZ,l55, OLG
Köln Gl 27/85.

Anlogeberotung des Rechtsonwolts

Keine Verpflichtung eines Rechtsonwolts, der lediglich ols Vertreter des Anlegers
beim Abschluß des Vertroges über den Erwerb einer Eigentumswohnung im

Erwerbermodel I tAtig wird, dessen Vermögensinteressen wo h rzu neh men bzw.

ihn von der Vornohme riskonter Geschöfte obzuholten.

Kein Schodenersotzonspruch des Anlegers wegen fehlender Aufklörung über
den niedrigen Verkehrswert der Wohnung.
{LG Düsseldorf Urt.v. 21.12.1987 -1O132/82 STEUER-TELEX 1016)

BB, 3

BB,4I- Bonitötsgorontie stott Bonkbü

- Hoftungsbeschrönkung ouf g
Fohrlössigkeit

rgschoft
robe

- Kostendeckungslücke, Hinweisp{licht

- Pflichten des - im Bouherrenmodell

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

88,22
88,22
88,55
88,22

88,46
88,46
88,55
88,55
88,66

BGH v. 3.12.1986 - lVo ZR 90/85
:ZlP 1987,922
BGH v.18.2.1987 - lVo ZR 232/85
: VersR l9BB, l7B: GmbHR 1987,463
: EWIR S64 GmbHG 2/BT lWell Muller)
BGH v. Ll0.l98Z - lX ZR 202/86
BGH v. 7.10.1987 - lYoZR6T/87
: StB l9BB, 16: WM 1987,1557

BGH v. 4.11.1987 - lVo ZR 158/86
: WM 88,26:LlP BB, 40
: EWiR Art.l g5 RBerG l/BB, lB5 (Chemnilz)

BGH v. 5.ll.l9BZ - lX ZR 86/86
: EWiR $19 BNotO l/BB,l55 (Reithmonn)

: EWIR g 625 BGB 3/88,349 (Borgmonn)

:WM 88,342
BGH v. 19.ll.l9\7 - Vll ZR 39 / 87
BGH v. 25.11.1987 - lVo ZR 162/86
: StB l9BB, 166

BGH v. 26.11.t987 - lX ZR 162/86

BGH v.9.12.1987 - lVo ZR 204/86
:WM 1988,220

OLG Bremen v.l0.ll.l9BZ -lU 56/87

OLG Celle v. 13.6.1986 - 44 SrL24/85

OLG Düsseldorf, 13.6.1985 - B U 212/84
: RBeistond 1987,42
OLG Düsseldorf v. 26.11.1987 -18 U 97/87
OLG Düsseldorf v. l0.3.l9BB - 18 U 174/87

OLG Fronkfurt v. 5.ll.l98Z - 13 U l86i 85
: NJWiRR l9BB,l24

OLG Hqmm v.25.2.1987 -2BW 4/87

OLG Homm v.16.9.1987 - 27 W 38/87

OLG Köln v.16.10.1987 - 20 U 24/87
OLG Köln v. 16.10.1982 - ll U lBOiBZ

OLG Köln v. 6.ll .1987 - 6U 205/86

OLG München v. 30. 1.1987 - 21U 3798/86
OLG München v. 14.l.l9BB -19 U 4495/85

OLG Oldenbvrg v. 27. 4.1987 - 3 U ll9 / 86

OLG Stuttgort v. 27. 5.1987 - B W 134/ 87
: StB l9BB, 20

LG Dormsrodr v. 9.9.1987 - B O 207 / 87

, LG Detmold v.4.12.1987 -1O287/87

LG Detmold v. 25.2.1988 - 3 O 215/ 87

LG Düsseldorf v.22.10.1987 -14 Oll9/87
LG Düsseldorf v.21.12.1987 -l O132/87
: STEUER-TELEX 1016

LG Heidelberg v. 13.11.1982 - 5 O 60/86

LG Stuttgort v.14.9.1987 - l0 Qs 53/82
: wistro l9BB, 40

BFH v. 24.3.1982 - X R 9/80

BFH v. lZ.9.1987 - Vll R 168/84
: BFH NV I9BB, 9

BFH v. lZ.ll.l9BZ - Vll R 120186
: Steuer-Telex 132
: LEXinform 0081033

FG Boden-Württemberg v. 4.11.1987 -
v K 433/83
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis

(Hefr l-5, l9BB)

Klogeouftrog

- vorsorgliche Kloge

Abtretung

- des Steuererstottungso nspruchs
: geschöftsmößige - 946,4 AO

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Anlogeberotung

- Prü{ung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Anwoltsverlrog

- Ende des -
Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- obiektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedlirftigkeit
: über Ausgleichsonspruch, S 89 b HGB

Berichtigung, 9lZ3 l, 2 AO

- grobes Verschulden
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens

Beschlognohmeverbot S 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

Dritthoftung

- stil lschweigender Auskunftsvertro g

- Steuerberotungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber
: Bilonz- und Konkursglöubiger

Gewinnousschüttung

- mir Mitelobfluß

Konkurrenzverbot

- des ongestellten RA

Konkursverwqlter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Steuerhoftung

Kostenerstottun g im Regreßprozeß

- Privotgutochten

88,50
BB,50

88,76
(LS)

88, 90
88,79

BB, 9
88,79

88, l8
{LSI

BB, 2

88,54
ILS)

88,54
{LS)

88,76
ILS)

BB, 18
(LS)

Versleuerung
der Schodenersotzleistung

- Vorteilsousgleich ung

{BGH Urt.v. 9.12.1987 - lVo ZR 204/86, WM 1988,220)
88, 3

88,76
{LS)

88,6r

88,55

88, 3

88,54
(LS)

88,76
ILS)

Kündigung des Mondots

- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Leitsotz (omtl.l,

ZurFroge,ob ouf den Schodenersotzonspruch wegen folscher Berotung

und wegen Verhondlungsverschuldens bei der Beteiligung on einer

Abschreibungsgesellschoft zugeflossene Sieuervorteile im Wege der

Vorteilsousg leich ung o nzurech nen sind.

Leifsotz (d.Verf.l'

I . Die Schodenersotzleistung wegen einer verlorenen KG-Beteiligung ist

eine Betriebseinnohme gem. $4 ESIG.

2. Nur in Ausnohmefölle ist ein ou0ergewöhnlicher Steuervorteil billiger-

weise onzurechnen. Ein Sieuervorteilvon DM 18.000,- ist bei einerver-

lorenen KG-Einloge von DM 60.000,- nicht ouflergewöhnlich.

Aus den Gründen:

l. Die Froge noch der Anrechnung von Steuervodeilen im Wege der

Vorteilsousgleichung (BGHZ 53, 132 : WM 1970, 3B9l wird vom

Bundesgerichtshof bei Schodenersotzleistungen für den Verlust einer

Beteiligung on einer sogenonnten Abschreibungsgesellschoft typisie-

rend entschieden Vll. Zivilsenot grundlegend für eine Beteiligung on

der KG, um die es ouch im vorliegenden Foll geht, 8GH274,103 [ll4 fl:
WM1979,530; vgl. weiter ll. Zivilsenot 8G11279,337 [342:WM l98l,

483 u nd 84,141 [l4B] : WM 1982, 7 58 ;Vl. Zivilsenot, U rt. v. 26.2.1980 :
VersR 1980,529 und 24.9.]985 : VersR 1986,162: LM BGB $ 249 H d

Nr.2Z bzw. C o Nr.12; erkennenderSenot Urt.v.27.6.1984:WM1984,

1075: NJW 1984,2524 und 12. 2.1986: WM 1986, 517 :ZlP 1986,

562t.

Die genonnte grundlegende Entscheidung hot dos Berufungsgericht

zworgesehen. Es meint iedoch, derdem Klögerverbleibenden Steuer-

erspornis stehe entgegen der Ansicht des Bundesgerichtsho{es ein

Nochteil nicht gegenüber. Der Schodenersotzonspruch richte sich

nicht gegen den, bei dem dos Kopitol ongelegt sei, sondern gegen

88,89

88, l8
(LS)

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- im Treuhondvertrog

- Verlöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvororbeiten, $ 35 Abs. 3 StBGebVO 88, 83

- Anrechnung ersporter Kosten 88,29
- beiAnnohmeverzug d. Mond. S6i5 BGB
: Umsotzsteuer 88,29

- Buchführungsmondot BB, 83

- sonsrige Törigkeit, 5 33 Abs. Z StBGebVO BB, 85

Kousolitöt

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA BB, 36
(LS)

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthoftung

- Rechtsberotung d. StB/WP

- Schötzungsschoden

- Treuhönderhoftung

- Vertrog mit Mehrfochberufler

Mondontenunterlogen

- Rückgobe

Meh#ochberufler

- Anwendborkeit von Veriö hrungsvorschri{ten
(SS 5l BRAO,68 StBerG,5lo WPO)

Mitverschulden

- Prüfung d. vom StB erstellen

Steuererklörung

Nolor

- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-
onspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Verjöhrung des Herousgobeonspruchs

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, g89b HGB

- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

Rechtsberqtun g/Rechtsbesorgun g

- Sonierungsverhandlungen

- durch Wp

Schqden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, S 162 AO

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

88, il
88,24
BB, 33
88,44
88,55

i

88,26
88,26

BB, 63
88,63

BB, ]8
(LSI

88,55

88,26

BB, 86

BB, IB
(LS)

BB,60
BB,60

88,46
88,46
BB, 3

BB, 2
BB, 2

BB, 89
BB, 9
BB, 2

BB, I9
BB, 19

:'

88,32

92

BB,3I
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einen Dritten. Dos bedeute, do0 die Schodenersotzleistung für den

Klöger keine Betriebseinnohme dorsielle, weil bei einem Anspruch

gegen einen Dritten der für die Zuordnung zum gewerblichen Betrieb

erforderliche wirtschoftliche Zusommenhong mit der Beteiligung des

Klögers on der KG fehle. DieseAnsichtverkenntdie hier moßgeblichen

steuerrechtl ichen Zuso m m en h ö n ge. Der Steuererspo n is f ü r den Klö g er

von lB.0O0,- DM stehtdonoch ols Nochteil gegenüber, doß der Klöger

die Schodenersotzleistung des Beklogten versteuern mu0. Gerode die

vom Beru{ungsgericht herongezogene Entscheidung des Bundes-

fi no nzh ofes ( BFH E 121, 57 : BSIBI ll 1977, 220 : DB 1977, 567 ; zustim-

mend dozu BMF DB 1978,lZlZl bestötigt dessen frühere Rechtspre-

chung (BFHE 104,134: BSIBI ll1972,296l,wonoch ouch Schoden-

ersotzonsprüche gegen einen Dritten, nömlich gegen einen Beroter

wegen Verletzung von Berotungspflichten, mit der Betriebstötigkeit in

Zusommenhong stehen, olso betrieblich veronloßt sind. Sie unterliegen

desholb der Besieuerung wie die gemöß $15 Abs.l Nr. 2 ESIG zu

versteuernde Betriebseinnohme (vgl. ouch die Entscheidungen des

Großen Senots BFHEI24,43 und 132,2441255fl,wonoch eine Scho-

denersotzverpf I ichtu n g o us betriebl icher U rsoche Betriebso usgo be isi

- dozu Moos in Klein/Flockermonn/Kuhr; ESIG, 3. Aufl., $ 4 Rdn. 405 -
u nd wo noch der Wegfo I I eines negotiven Ko pito I kontos steuerpf I ichti-

ger Gewinn ist). Als Betriebseinnohmen werden in Anlehnung on den

durch $4 Abs.4 ESIG definierten Begriff der Betriebsousgoben olle

betriebl ich vero n loßten Wertzu g ö n ge zu m Betriebsvermögen o n g ese-

hen, die nicht Einlogen im Sinne von $ 4 Abs.l Sotz 3 ESIG sind. Auch

dos Berufungsgericht erkennt on, doß für einen steuerrechtlichen Mit-

unternehmer wie den Klöger olle Zohlungen Betriebseinnohmen sind,

die er im Zusommenhong mit seiner Beteiligung on der KG erhölt.

Durch eben dieses gewerbliche Engogement in Form der Beteiligung

ist ober gerode ouch die Schodenersotzleistung veronloßt, nömlich

verursocht. Wenn Verluste sich steuerrechtlich einkommensmindernd

ousgewirkt hoben, donn müssen die diese Verluste ousgleichenden Ein-

nohmen steuerrechtlich einkommenserhöhend wirken. Dementspre-

chend stehi ouch die völlig herrschende Auffossung in der Literotur der

Ansicht des Berufungsgerichts entgegen (2. B. Herrmonn/Heuer/Rou-

poch, ESIG, $ 2 Rdn. 39 g und 5 4 Rdn. 46 u ieweils unter dem Stichwort

,,SchodenersoIz"; Piltz, BB 1979,133611334; Knobbe-Keuk in 25 Johre

Korlsruher Forum zu VersR, 1983, Beiloge 134 ff; Trüter, DB 1986,269

127 0l; Stei n le, Scho denersotz- u n d Ertro gsteuerrechi, Diss. Tü bi n g en

1982, S. 29II;Dittnayer; Dos Zusommenspielvon Steuerrecht und Scho-

densrecht bei der Erwerbsschodenberechnung, Diss. Bremen 1987

S. 150 f, o.A. soweit ersichtlich nur v. Linstow, NJW 1980, 42414261,

dogegen mir Rechr Sreinle, DSrR l98l, 336 136Zl.

Gl Hinweise

zu erzielende Steuererspornisse bz,,r. steuerlich zu berücksichtigende Ver-

lustzuweisungen. Der Beklogte hotte noch dem lnholt des zwischen ihm

und dem Klöger bestehenden Berotungsvertroges die Pflicht, den Klöger

über die Vor- und Nochteile sowie die Risiken der Beieiligung in steuerli-

cher Hinsicht oufzuklören. Eine Berotung über sonstige wirtschoftliche

Risiken des Er"werbes des Berliner Obiektes - Wedbestöndigkeit, Wert-

verlust im Folle der Veröußerung - hot der Klöger ouch noch seinem

eigenen Vorbringen von dem Beklogten weder gefordert noch erwortet.

Der Erwerb des Obiektes in Berlin geschoh dementsprechend ouch, wie

sich ous dem Vorbringen des Klögers, unter onderem ous dem Schreiben

seiner Bevollmöchtigten vom 9.6.1987, ergibt, unter dem Gesichtspunkt

der Steuererspornis. Der eingetretene Verlust des Klögers durch die Ver-

öußerung des Obiektes ist demgemö0 keine odöquoie Folge einer mög-

lichen fehlerhoften Berotung durch den Beklogten.

ln einer prögnont gefoßten STEUER-TElEX-Sonderinformotion erlöuiert

Regierungsdirektor Heinz Richter den neugefo0ten Wortlout von

Absch n itt 23 der Ein kom mensteuerrichilinien zur einkom mensteuerlichen

Behondlung von Rechtsverhöltnissen anuischen Fomilienongehörigen
(Deubner-Verlog, Köln, 49 5., DM 35,80). Er stellt onhond von Beispielen

steuerschödliche und unschödliche Gestoltungen dor.

Folgende Themen werden u.o. ongesprochen' ongemessene Geholts-

höhe, Geholtsuberweisungsorten, Dorlehensgewöhrung, vermögens-

wi rkso me Leisiu n gen, Folg en des n icht o nerko n nten Arbeitsverhö ltn isses,

Mitorbeit von Kindern, Gesellschoftsverlröge pp. Die Dorstellung von

Richter ist ein guter Rotgeber für den Sieuerberoter und hilft, fehlerhofte

Gestoltu ngen zu vermeiden.

Wenn Sie sich mit dem Gedonken einer Zusommenorbeit mit Berufs-

kollegen befossen, so erholten Sie durch die Arbeitsmoppe von Wiss-

monn/Ossolo-Horing,,,Der Steuerberoter in Bürogemeinschoft und

Sozietöt" einen Uberblick über verschiedene Moglichkeiten und die

Grenzen einer Zusommenorbeit (lnformotion Verlogs GmbH & Co. KG,

Freiburg 54 S.,l9BZ DM 75,-1.

Die Autoren unterbreiten in erlöuterten Mustervertrögen VorschlöEe für

eine Zusommenorbeit in Bürogemeinschoft oder in Sozietöt.
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isi nicht dorgeton. Zudem wußte der Beklogte, doß dem Klöger dos

Bestehen möglicher Ausgleichsonsprüche infolge der Erörterungen mit

der A. Versicherung noch dem Tode seines Voiers bekonnt woren. Dor-

überhinous durfte der Beklogte dovon ousgehen, doß der Klöger; der ein

Mokler- und Versicherungsbüro betrieb und ouch ols Geschöftsführer

einer Versicherungsgesellschoft tötig wor, nicht nur Kenntnis von dem

Ausgleichsonspruch sondern ouch von der dcfür geltenden Ausschlußfrist

hotte (vgl. zur BelehrungsbedürFtigkeii Borgmonn/Houg ooO, S. 
.l05 

f).

Der unterbliebene Hinweis ou{ den Ausgleichsonspruch eines Versiche-

rungsvedreters noch $S 89 b, 92HGB und die dofur geltende Frist ist des-

holb zumindest nicht vorwerfbor.

Aus dem Porteivortrog ist nichtdofürersichilich, doß ein gonz besonde-

rer Ausnohmefoll vorliegt, in welchem obweichend von der Regel der

Vorteilsousgleichung ein oußergewöhnlicher Steuervorteil billiger-

weise onzurechnen ist (dozu Senoisurteil v.12.2.1986 ooO unter Vl.).

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts brcucht der Klöger sich

olso die erlongten Steuervorteile in Höhe von unstreitig 18.000,- DM

nicht onrechnen zu lossen.

2. Dos Berufungsgericht hot dem Klöger lediglich 40/o Yerzvgszinsen

zugesprochen. Einen höheren Anspruch hobe er nicht dorgeton. Bei

unterlossener Beteiligung hötte er wegen der donn nicht gegebenen

hohen Verlustzuweisungen wesentlich höhere Steuern zohlen müssen.

Er hobe nicht behouptet, in diesem Foll noch Geld zur onderweitigen

Kopitolonloge zurVerfügung gehobt zu hoben. Der Klöger hot mit sei-

ner Anschluflberufung unbestritten dorgelegt, er würde, wenn der

Beklogte ihn nichi pflichtwidrig zur Beteiligung on der KG veronloßt

hotte, dos eingeklogte Kopitol ols Sporguthoben mit iöhrlicher Kündi-

gungsfrist und Zinsonsommlung bei einem Durchschnittszinssotz von

5 %o ongelegt hoben. Wegen der Verzinsung ouch der Zinserlröge sei

der Zinssotz iöhrlich fortzuschreiben 
,.5,250/o 

für dos zweite Johr usw.).

Mit diesem Vortrog hot der Klöger einen entsprechenden Zinsschoden

o u s rei c h e n d d o rg eto n, gg 252 BGB, 287 ZPO ( Sen ots u rtei I v. 9 . 4.19 81 :
WM I 9Bl, 777 : NJW 1 981, 17 32, 8GH7100, 36 149 fl: WM 19 87, 4341.

Hoftung des Steuerberolers

- Wertverlust einer Eigentu mswoh n u n g

(LG Dermold Un.v. 25.2.1988 - 3 0 215/B7l

Leitsotz:

Der Sieuerberoter hot über die Vor- und Nochteile sowie Risiken der

Beteiligung on einem Bouherrenmodell in steuerlicher Hinsicht oufzu-

klören. Eine Berotung über sonstige wirtschoftliche Risiken konn nicht

erwortet werden.

Aus den Gründen:

Soweit der Klöger schließlich - noch dem in der mündlichen Verhondlung

vom 3.12.1987 gegebenen Hinweis, den Eintritt eines Schodens konkret

dorzulegen - seinen Schoden domit begründet, doß er bei richtiger

Berotung und Belehrung durch den Beklogten von dem Erwerb des

Obiektes Berlin Abstond genommen hoben würde und domit einen ein-

geiretenen Vermögensverlust von rund 50.000,- DM vermieden hötte, ist

ouch dieses Vorbringen nicht geeignei, einen von dem Beklogien zu

ersetzenden Schoden zu begründen. Aus der Schodensberechnung des

Klögers ergibt sich, doß sich bei ihm bezüglich des Berliner Obiehes dos

in ieder lmmobilienonloge immonente wirtschoftliche Risiko des Eintritts

eines Wertverlustes mit dem Verkouf des Obiehes reolisiert hqt. Dofür hot

ober nicht der Beklogte einzustehen. Dieses Ergebnis ist keine odöquote

Folge einer möglicherweise unzutreffenden Berotung des Beklogten über

Hofiung des Steuerberolers

- Steuerberotungsverlrog mit OHG

- grob leichtfertige Anlogeberotung, $ 826 BGB

(BGH Urt.v. 7.10.1987 - lVq ZR 67/86, WM l9BZ l55Z)

Leitsotz (omtl.)'

ZurFrage, mitwem ein steuerlicher Beroter, der die Erklörung zur gemein-

somen Feststellung der Einkünfte ous einerOHG onferligi, in vertroglichen

Beziehungen steht.

Leitsötze (d.Verf.),

Fertigt der Steuerberoter die Erklörungen zur gesonderten Feststellung der

Einkünfte der OHG on, erledigt er die steuerlichen Angelegenheiten der

Gesellschofter, nicht die der OHG.
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Eine Berotung über steuersporende Kopito lonlogen beruht hinsichtlich

der in den kommenden Johren zu erwortenden Einkommenssteuer ouf

einer Schötzung bzw. Prognose. Eine zuverlössige und genoue Vorous-

soge über die Einkommensentwicklung in den kommenden Johren konn

vom Steuerberoter nicht erwortet werden. Aber ouch Prognosen müssen

ouf einer reolistischen Grundloge beruhen.

Zum Sochverholt:

Die Klöger sind Gesellschofter der Fo. F. S. und V.OHG, deren steuerliche

An gelegen heiten der beklo gte Steuerbevol I möchtigte erled i gte. I m Okto-
ber1978 kom es z,,rischen den Porteien zu Gespröchen über steuerlich

günstige Kopitolonlogen. Am 3l.l0.l9ZB unterzeichneten die Klöger

,,Beitrittserklörungen". lm Loufe des Johres l9B0 kom es zu weiteren Zeich-

nungen. Die Klöger holten die von ihnen getroffene Anlogeentscheidung

fürfolsch. Sie gehen dovon ous, do0 dos von ihnen investierte Kopitolver-

loren isi. Hierfür mochen sie den Beklogten verontwortlich, der sie vorsötz-

lich, zumindest o berfo h rlössig fo lsch beroien ho be. Sie verlo ngen von ih m

Schodenersotz in Höhe ihrer Einlogen obzügl. der erholtenen Ausschüt-

tungen und der von ihnen durch die Anloge erzielten Steuererspornis.

Aus den Gründen:

Dos Berufu n gsgericht mei nt, ei nen vertro g lichen Scho denersotzo nspruch

könnten die KlAger schon desholb nicht geltend mochen, weil zwischen

ihnen und dem Beklogten keine vertroglichen Beziehungen bestonden

hötten; den n u nstreitig sei der Beklo gte n u r der,,Steuerberote/' der O H G,

nicht ober der ,,persönliche Steuerberote/' der Klöger gewesen ...

Hierouf kommt es iedoch nicht entscheidend on. Die Offene Hondels-

gesellschoft ist keine iuristische Person. Tröger der im Nomen der Gesell-

schoft begründeien Rechte und Pflichten isi desholb nicht ein von den

Gesellschoftern verschiedenes Rechtssubiekl dies sind vielmehr die
gesomthönderisch verbundenen Gesellschofter (BGHZ 34, 293, 296 :
WM 1961,4301. Auch donn, wenn eine Offene Hondelsgesellschoft einen

Steuerberoter oder Steuerbevollmöchtigten mit der Erledigung gesell-

schoftseigener steuerlicher Angelegenheiten beouftrogt, kommt ein

Vertrogsverhöltnis zwischen dem Beouftrogten und sömtlichen Gesell-

schoftern zuslonden. I m übrigen ho ndelte es sich hier noch nicht ein mo I u m

eigene steuerliche Angelegenheiten der Gesellschott. Eine Offene
Hondelsgesellschoft ist weder einkommen- noch körperschoftsteuer-

pflichtig und doher ouch nichtzurAbgobe von Einkommen- oder Körper-

schoftsteuererklö ru n gen verpf lichtet. Viel m eh r ho ben d ie Gesel lsch ofter

ihren Gewinnonteil ols eigene Einkünfte ous Gewerbebetrieb zu ver-

Hoftung des Rechtsonwolts
- Umfong der Berotungspflichten

- BelehrungsbedurFtigkeit des Mondonten
(OLG Oldenburg Urt.v. 27.4.1987 - 3 U 119186)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Der Auftrog, die Kündigung des ols selbstöndiger Hondelsvertreter

tötigen Mondonten obzuwehren, verpflichtet nicht zugleich, einen

Ausgleichsonspruch gemö0 $89b HGB zu erheben.

2. Der Mondont, der ein Mokler- und Versicherungsbüro betreibt und ols

Geschöftsführer einer Versicherungsgesellschoft totig wor, ist weder

über einen evtl. Ausgleichsonspruch noch g$ 89 b HGB noch über die

dofu r geltende Aussch I ußf rist beleh ru n gsbed ü rFtig.

Aus den Gründen:

Mo0gebend fur den Umfong der Berotungspflicht des Anwolts ist der

lnholt des ihm erteilten Auftrogs (vgl. Rinsche, Die Hoftung des Rechts-

onwolis und des Notors, 2. Aull.,Rn.l27, Borgmonn/Houg, Anwoltshof-

lvng,2.Aufl., S. 641+,84f). Der in erster lnstonz ouf Antrog des Klögers ver-

nommene Beklogte hot dozu bekundet, sein Auftrog hobe geloutet, die

Wirksomkeit der Kündigung zu überprüfen und gegebenenfolls die

Unwirksomkeit geltend zu mochen. Der so umrissene Auftrog erstreckte

sich nicht zugleich dorouf, einen Ausgleichsonspruch noch $ 89 b HGB zu

erheben. Die Erteilu ng eines weitergehenden Auftrogs in nerho lb der d rei-

monotigen Ausschlußfrisi für einen solchen Anspruch noch $ 89 b Abs. 4

Solz2 HGB somit bis zum 30.9.1984, hot der Klöger nicht bewiesen (vgl.

zur Beweislost Borgmonn/Houg, ooO, 5.242 fl. lnsoweit wird ou{ die

zutreffenden Ausführungen des ongefochtenen Urteils bezug genommen.

Zv der beontrogien erneuten Vernehmung des Beklogten ols Podei

gemöl) SS39B, 451,523 ZPO bestond kein Anlo0. Doß der Beklogte bei

erneuter Vernehmung onders oussogen werde ols bisher, ist nicht dor-
geton.

Au{ oußerholb des eng begrenzten Auftrogs liegende, ober doron

onknüpfende (übergreifendel Gesichtspunkie, hier ouf die Folgen einer

wirksomen Kündigung und die sich dorouf ergebenden Ansprüche, hofie

der Beklogte hinzuweisen, wenn Anholtspunkte vorlogen, oder er ieden-
folls domit rechnen mußte, doß derortige Auswirkungen möglicherweise

übersehen wurden (vgl. dozu Borgmonn/Houg, ooO, S.102 ff). Doß der

Beklogte entsprechende erkennbore Anho ltspunkte übergo ngen hötte,
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Wohnung im Verlrog geboten wor, wöre dem Klöger dieser Schoden

nicht entstonden. Es ist vielmehr onzunehmen, doß er einen solchen Rot

befol gt oder o ber m i ndestens o ußerh o I b des Ko ufuerfro ges vor Absch I u0

desselben für eine schriftliche Fixierung der Kenntnis des Köu{ers von der
Soziolbindung der Wohnung gesorgt hotte. Do0 der Köufer Sch. donn
nicht mehr bereitgewesen wöre, den vollen Koufpreis zuzahlen,isiouszu-

schließen, doß er - wie zwischen den Porteien unstreitig ist - totsöchlich

vom Klöger über die Soziolbindung der Wohnung bereits vor Abschluß

des Vertroges unterrichtet worden wor und dies erst spöter wohrheits-

widrig bestritten hot.

Dem Klöger ist ouch nicht etwo ein Mitverschulden vorzuwerfen. Er

brouchte ols iuristischer Loie nichtzu erkennen, doß der Notorhinweis des

Beklogten unier $6e des Koufuertrogsongebotes ouf die Rechtsfolgen

einer etwoigen Soziolbindung des Wohnroumes zum Ausschluß der
Rechtsmöngelgewöhrleisiung des Verköufers nicht genügte. Dies gilt um

so mehr, ols der Beklogte sich unstreitig generell ouf diesen unzulöngli-

chen Hinweis in den zohlreichen bei ihm unter Beteiligung des Klögers

beu rku ndeten Vertrö gen ü ber den Verko uf sozio I gebu n den er Eigeniu ms-

wohnungen beschrönkt hot, so do0 dies für den Klöger um so weniger
oufföllig wor.

Dorüber hinous isi dem Klöger iedenfolls ouch in Höhe des geltend

gemochten Differenzbetroges von 2.578.18 DM ein ersotzpflichtiger

Schoden entstonden. Denn er hot ousweislich der Anloge 7 Kzur Kloge
(Bl.461 und der beigezogenen Akten 4 0lB0l/83 des Londgerichts Bremen
(vgl. dort insbesonde re 8l.167 fl durch den Rechtsstreit gegen Herrn Sch.

Prozeßkostennochteile in der ouf Seite 5 der Kloge ongegebenen Höhe

fi.616,29 DM;777,48 DM und BB4,4l DM) erlitten, die er ohne die Amts-

pflichverletzung des Beklogten nicht gehobt hotte.

Soweit es sich um den über den bezifferten Zohlungsonspruch hinous-

gehenden Schoden hondelt, besiehen ouch keine Bedenken gegen die
Zulössigkeit der gleichfolls begründeten Feststellungskloge (vgl. $256
ZPOI. Denn der Klögervermog diesen Teil des Schodens sogor ietzt noch

nicht zu beziffern, weil der Köufer Sch. wegen etwoiger Ausgleichs-

zohlungen ob l. 9.l9B3 unstreitig noch nicht wieder on den Klöger heron-

getreten ist.

Anderweiiige Ersotzmöglichkeiten besitzt der Klöger unstreitig nicht
(vgl. $$19 Abs.l Sotz 3 BNoiO, 839 Abs.l Sotz 2 BGBI.

Dem Klöger woren ob Rechtshöngigkeit lediglich 40/oZinsen zuzuspre-

chen ($$ 29l,2BB BGBI, weil er die Voroussetzungen für den beonspruch-

ten höheren Zinssotz, i nsbeson dere einen weitergehenden Zinssch o den,

nicht dorgeton hot.

steuern. Allerdings werden die Einkunfte ous der Beteiligung on einer

Offenen Hondelsgesellschoft für olle Gesellschofter einheitlich durch

einen sogenonnten Grundlogenbescheid festgestellt ($$ lZ9ff AO 19771.

Dies ist iedoch keine Besonderheii der Offenen Ho ndelsgesellschof| eine

einheitliche Feststellung findet vielmehr in der Regel immer donn stott,

wenn ,,on Einkünften mehrere Personen beteiligt sind und die Einkunfte

diesen Personen steuerlich zuzurechnen sind" ($lBO Abs. I Nr.2o AO

19771. Die Feststellung der Besteuerungsgrundlogen richtetsich ouch nicht

etwo gegen die OHG ols solche, sondern gegen die einzelnen Gesell-

schofter ($ lZ9 Abs. 2Sotzl AO1977l; diese - und nur diese - sind in dem

Verfohren der gemeinsomen Feststellung Beteiligte ($ ZB Nr. 2 AO). Aus

diesem Grunde ist ouch die Steuererklörung, die die Grundloge fur die

gemeinsome Feststellung bildet, von den Personen obzugeben, ,,denen

der Gegenstond der Feststellungzuzurechnen ist" ($ l8l Abs. 2 Soiz I AOl.

Soweit der Beklogte Erklörungen zu gesonderfen Feststellungen der Ein-

künfte ous der OHG ongefertigt hot, hot er desholb die steuerlichen

Angelegenheiten der Klöger, nicht etwo die der OHG ols solcher; erle-

digt. lm übrigen konn selbst bei einer Kopitolgesellschoft unter gewissen

Voroussetzungen onzunehmen sein, doß die Gesellschofterin den Schutz-

bereich des ollein von der Gesellschoft obgeschlossenen Steuerberq-

tungsvertroges einbezogen sind ( Se n otsu rtei I vo m 29 . 9.1982 :WM 
1 983,

35 unter ZilIer ll I : NJW 1983, i053, 10541. ...

Auch den von den Klögern hilfsweise geltend gemochten Anspruch ous

unerloubter Hondlung hot dos Berufungsgericht mit einer unzulönglichen

Begründung obgelehnt. Es führt doZU oUS: Ein Anspruch noch S 823 Abs. 2

BGB i.V. mit g 263 SIGB komme nicht in Betrocht, weil es on einer Dorle-

gung von Töuschungshondlungen fehle. Beiden behoupteten Angoben

des Beklogten hondele es sich um gönzlich ollgemein geholtene An-

preisungen ohne greifboren Totsochengeholt. Auch bezüglich der zu

erwortenden Einkommensteuer hobe ersichtlich ,,eine Schötzung ban

Prognose" vorgelegen, ober keine Töuschung über Totsochen. Für einen

Anspruch ous $ 826 BGB fehle es on ,,der Dorlegung, welche unrichtigen

Totsochen durch den Beklogten behouptet worden sein sollen", es sei

ouch nicht ersichtlich, doß der Beklogte leichtfertig und gewissenlos

gehondelt hobe. Mit diesen - oußerordentlich knopp geholienen - Aus-

führungen wird dos Berufungsgericht dem umfongreichen Sochvortrog

der Klöger nicht gerecht.

Noch deren Sochdorstellung hot der Beklogte den Klögern erklort, die

von ihm vorgeschlogene Vermögensonloge sei erforderlich, domit die

Klöger im Johre l9ZB nichtvon der Einkommensteuerlost erdrücktwürden.

Die Bedenken der Klöger, die sich insbesondere ouf die longe Loufzeit der

I
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Beteiligung und die Ungewißheit der eigenen zukünftigen finonziellen

Entwicklung gründeien, seien von ihm, dem Beklogten, bereits bei der

Vorprüfung des Obiekts berücksichtigt und für unbegründet befunden

worden. Die finonziellen Belonge der Klöger könnten durch eine Beteili-

gung nicht beeintröchtigt werden, do sich dos Proiekt bereits in wenigen

Johren von selbst trogen werde. Die von dem Mitorbeiter der Vertriebs-

firmo, dem ursprünglichen Mitbeklogten zu 2, oufgestellte Behouptung,

doß dos 7-bisl2lache des eingezohlten Geldbetroges, mindestens ober

dos 4- bis 6foche on Rückflüssen zu erworfen sei, hobe der Beklogte ous-

drucklich ols zutreffend bestötigt. Er hobe bemerkt, do0 die Klöger ous

diesen Gründen ohne Bedenken zur Abdeckung des einzugehenden

Engogements Gelder berücksichtigen könnten, die zunöchst noch nicht

verf ü g bo r seien. Diese Beho u ptu n g en sind zwo r vom Beklo gten bestritten,

von den Vorinstonzen iedoch nichitotrichterlich geprüftworden; sie müs-

sen doher im Revisionsrechiszug zugunsten der Klöger ols richtig unter-

stel ltwerden. Noch der Sochdorstel I ung der Klöger besto nd iedoch u nter

steuerrechtlichen Gesichtspunkten für sie kein Grund, sich on einer sol-

chen steuersporenden Vermögensonloge zu beteiligen. Die Steuervor-

teile, die sich durch die Beteiligung on einer Abschreibungsgesellschoft

ergeben, höngen weitgehend von der Progressionsstufe ob, in der sich der

I nteressent befindet. Die von der An lo gegesel lschoft hero usgegebenen

Berech n u n g en ü ber d ie d u rch d ie An lo ge erzielten Steuervortei le beru hen

demgemö0 ouch ouf einem Morginolsteuersotzvon 500/0. Miieinersolch

storken steuerlichen Belostung wor iedoch bei den Klögern noch ihrem

Vortrog vor ollem desholb nicht zu rechnen, weil sie sich bereits ouf Anro-

ten des Beklogten on onderen steuerbegünstigten Vermögensonlogen

beteiligt hotten. Wenn der Beklogte unter diesen Umstönden den Klögern

erklört hoben sollte, sie müßten eine weitere steuerbegünstigte Vermö-

gensonloge vornehmen, um nicht in den kommenden Johren von der

Einkommensteuerlost erdrückt zu werden, donn liegt die Annohme eines

vorsötzlichen, zumindest ober eines grob leichtfertigen Verholtens t$ 826

BGB,vgl. BGZ\),22B,233l nohe. Diese Erwögung konn mqn nicht,wie es

im Berufungsurteil geschieht, mit der Bemerkung ou0er ocht lossen, doß

bezüglich der zu erwortenden Einkommensteuer,,ersichtlich eine Schöt-

zung bzw. Prognose"vorgelegen hobe. Sicherlich konnien die Klögervon

dem Beklogten nicht erworten, doß er die Einkommenentwicklung in den

kommenden Johren und die dorous entstehende steuerliche Belostung

zuverlössig und genou voroussogen werden. Aber ouch Prognosen müs-

sen ouf einer reqlistischen Grundloge beruhen. Dem Beklogten wor ols

steuerlichem Beroter der Klöger die bisherige wirtschoftliche Entwicklung

desvon ihnen betriebenen Unternehmens und dievon ihnen bishergetö-

tigten steuerbegünstigien Vermögensonlogen bekonnf er konnte doher

Die Notwendigkeit einer zusötzlichen Klorstellung der bestehenden

Soziolbindung der Wohnung im Koufuertrog entfiel nicht durch die

obstrokte Belehrung unter 6 e) des Verfrogsongebotes v. ll.l0.l9ZB., Denn

diese ließ gerode offen, ob die verkoufte Wohnung der Soziolbindung

unterlog, und belehrte nurüberdie rechtlichen Folgen beim etwoigen Vor-

liegen einer solchen Bindung, wos zum Ausschlu0 der Gewöhrleistungs-

hoftung des Klögers fur die Belostung der Wohnung mit der Soziolbin-

dung nicht ousreichte.

Auch beruft sich der Beklogte zu Unrecht dorouf, er hobe dovon ousge-

hen dürfen, der Klöger werde den Köufer vor Vertrogsschlufl persönlich

über dos Bestehen der Soziolbindung der Wohnung unierrichten, wos

unstreitig ouch geschehen ist. Die Einigkeit der Koufuertrogsporteien

dorüber, doß die Wohnung unter lnkoufnohme der Soziolbindung zu

liefern wo[ wor ein wesentlicher Bestondteil des zu beurkundenden

Vertroges und hötte desholb miibeurkundet werden müssen. Der Klöger

wor nicht schon dodurch hinreichend geschützt, doß seine Gewöhr-

leistungshoftung wegen der Soziolbindung der Wohnung entfiel, wenn

der Köufer bei Vertrogsschluß Kenntnis von dieser Bindung hotte (vgl.

$ 439Abs. I BGBI. Denn diese Kenntnis konnte der Klöger gegenüberdem

gegen ihn sprechenden Vertrogswortlout nicht beweisen, wie dos Ergeb-

nis des vom Klöger gegen den Köufer Sch. vor dem Londgericht Bremen

geführten Rechtsstreits 4 O lB01/83 gezeigt hot.

Die verletzte Hinweispflicht oblog dem Beklogten gemöß $lZ BeurkG

gegenüber dem Klöger ols Amtspflicht im Sinne von S19 BNotO. Anders

ols bei der Beurkundung des Vertrogsongebotes des Koufinteressenten

Sch. wor der Klöger bei der Beurkundung seiner Verlrogsonnohme-

erklörung formell Beteiligter im Sinne der $$ lZ 6 Abs. 2 BeurkG, so doß die

Belehrungspflicht des Beklogten gerode zu seinem Schutz bestond.

lnfolge der Verletzung dieser Amtspflicht ist dem Klöger insofern ein

Schoden enistonden, ols eroufgrund des rechtskröftigen Urteils des Lond-

gerichts Bremen v.22.3.1984 - Az.4 O l80l/83 - dem Köufer Sch. teils im

Verrechnungswege, teils im Wege derZohlung bereits Schodenersotz in

Höhe von 3.158,35 DM leisten mußte und dorüber hinous noch weiteren

Schodenersotz in Höhe derienigen Ausgleichszohlungen leisten mufl, die

dos Amt für Wohnung und Stödtebouförderung dem Köufer infolge der

Soziolbindung der Wohnung mit bezug ouf den Zeitroum vom 1.9'1983

bis zum 28.2.1985 für die Freisiellung von den Belegungsbindungen des
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Hoftung des Notors
{OLG Bremen U11.v. l0.ll.l9BZ -1U 56/B7l

Leitsotz (d.Verf.),

Der Noior hot bei der Beurkundung eines Koufvertroges in der Urkunde

für eine Klorstellung der bestehenden Soziolbindung zu sorgen, wenn für

ihn erkennbor ist, doß der Verköufer eine der Soziolbindung unterlie-

gende Wohnung verkoufen will.

Aus den Gründen:

Der Beklogte hoi dem Klöger gemöD 5$ 19 BNoiO ,249 BGB Schoden-

ersotz in Höhe von 5.736,53 DM zu leisten - insoweit wor er ontrogsge-

möß zur Zohlung zu verudeilen - und ihm dorüber hinous ouch ollen wei-

teren Schoden zu ersetzen, der dem Klöger dodurch entstonden ist, doß

der Beklogte ihn bei der Beurkundung des Koufuertroges mit dem Köufer

Sch. v. ll.l0.l9ZB und l0.l.l9B0 nicht ouf die Notwendigkeit hingewiesen

hot, in den Koufvertrog einen Hinweis dorouf oufzunehmen, dqß es sich bei

der zu verkoufenden Wohnung um soziolgebundenen Wohnroum hon-

delte. Zu diesem Hinweis wor der Beklogte dem Klöger gegenüber

gemöfl $lZ BeurkG bei der Beurkundung von dessen Kouf-Annohme-

erklörung om lO.l.l9B0 uncbhöngig dovon verpflichtet, ob er bei der

Beurkundung der Angebotserklörung des Köufers Sch. om 1.l.10.1978

bereits Kenntnis von der Soziolbindung der Wohnung hotte.

Wie oufgrund der Berufungsverhondlung unstreitig ist, wußte der

Beklogte bei der Beurkundung der Annohmeerklörung des Klögers, doß

es sich bei der den Gegenstond des Kqufuedroges bildenden Wohnung

um eine der Soziolbindung noch dem Wohnungsbindungsgesetz unter-

liegenden Soziolwohnung hondelte; ous diesem Grund übersondte er

ouch om 7.2.1980 eine Kopie des Koufuertroges on dosAmtfürWohnung

und Siedlung.Do der Klöger mithin fürden Beklogten erkennboreine der

Soziolbindung unterliegende Wohnung verkoufen wollte, hötte der

Beklogte ihn gemöß $lZ BeurkG dorüber belehren müssen, doß dos

Vertro gso ngebot des Ko u{interessenten Sch. demgegen ü ber die Sozio l-

bindung der Wohnung nicht ouswies und dofl desholb zur Vermeidung

von Gewöhrleisiungsonsprüchen des Köufers ous Anloß der Soziolbin-

dung (vgl. zu denselben BGH NJW 1976,1888 sowie Derleder, J7l9B4,

4491 ein ousdrücklicher Hinweis ouf dieselbe im Koufuertrog geboten wor.

Ohne diesen Hinweis entsproch der Vertrogsinholt ersichtlich nichi der

Vorstellung des Klögers über dessen rechtliche Trogweite.

obschötzen, ob domitzu rechnen wor, doß die Kloger in den kommenden

Johren in eine Progressionsstufegerotenwürden, in derdie Beteiligung on

weiteren steuerbeg ü nstigten Verm ög enso n lo g en si n nvo I I wo r. Do0 etwc

die geschöftliche Entwicklung der OHG noch dem Berotungsgespröch

einen unerworteten Verlouf genommen hötte, durch den die vom Beklog-

ten gestellte Prognose ihre Grundloge verloren hötte, wird von keiner

Seite behouptet.

Auch die weitere Erwögung des Berufungsgerichts, bei den behoupteten

Angoben des Beklogten (über den bei der Beteiligung on derVermögens-

onloge zu erwortenden Gewinn) hondle es sich um ,,gönzlich ollgemein

geholtene Anpreisungen ohne greifboren Totsochengeholt", enthölt eine

unzulöngliche Wurdigung des Porleivortrogs. Wenn der Beklogte den

Klögern erklörte, er hobe die Vermögensonloge geprüft und wenn er ouf-

grund dieser Prüfung den Klögern versicherte, es sei mit einem Rückfluß

des 7- bis l2fochen, mindestens ober des 4- bis 6fochen der Anloge zu

rechnen, donn mußte dies den Klögern ols eine ouf sorgföltiger Tot-

sochenermittlung beruhende sochverstöndige Würdigung und nichi ols

eine bloße Anpreisung ohne greifboren Totsochengeholt erscheinen.

Doß dem Beklogten domolsTotsochen bekonntworen, die eine derortige

optimistische Prognose der Entwicklung des Fonds rechtfedigen konnten,

behouptet er selbst nicht.

Honorqronspruch des Steuerberolers

- Buchführungsouftrog

- Zeitgebühr für Abschlußvororbeiten, $ 35 Abs. 3 StBGebVO

- Anmerkung

{OLG Düsseldorf Urt.v. l0.3.l9BB -18 U174/87)

Leitsötze:

L lst der Steuerbero ler zur Buchf ührung und zur Aufstellung des Johres-

obschlussesverpflichtet, so konn erin oller Regel neben Wedgebühren

für d iese Leistungen keine Zeitgebü h r für,,sonstige Absch I ußvoro rbei-

ten bis zur o bgestim mten So ldenbilo nz" verlo ngen. Erschwernissen bei

der Buchführung ist ollein durch Bestimmung einer im oberen Teil des

Rohmens liegenden Gebuhr fur die Buch{ührung Rechnung zu trogen.
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2. lst in einem solchen Folle rechtskröftig entschieden, doß der Steuer-

beroter für die Buchführung nur die Mittelgebühr fordern konn, so ist

dies kein Grund dofür, ousnohmsweise die zusöizliche Berechnung

einer Zeitg ebu h r f ü r sonstige Absch I ußvoro rbeiten zuzu lossen.

Aus den Gründen:

Noch $ 35 Abs. 3 StBGebVO erholt der Steuerberoter die Zeitgebühr u. o.

für sonstige Abschlußorbeiten bis zur obgestimmten Soldenbilonz. lm vor-

liegenden Foll istzu berücksichtigen, doß die Klögerin - unstreitig - mit der

Ersiellung der Buchführung beouftrogt wor. Leistungsergebnis dieses

Tötigkeitsbereiches ist die obschnittsweise Uberlossung der,,Buch-

führung" on den Auftroggeber, obgesiimmt in Form von Sochkonten und

Personenkonten sowie der Summen- und Soldenlisten (Eckert/Böttcher,

StBGebVO, S 33, Rdn.2). Die Buchführungsleistungen enden mitderobge-

stimmten Soldenbilonz, deren Weiterbeorbeitung in den Rohmen der

Abschlußerstelung fAllt (Louth in: Bonner Hondbuch der Steuerberotung,

$ 33 StBGebVO Rdn. E3348l. Soweitdie Klögerinfurdieongeblichvon ihr

zu erstellende Bilonz per 31.12.1984 - für einen solchen Auftrog spricht der

lnholt des Schreibens der Beklogten vom 12.6.1985, falschlich dotiert ouf

den 12. 7.1985 - Vororbeiten in Form der Abstimmung der Kreditoren - und

Debitorenkonten vorzu neh men hotte, gehort d ieser Tötig keitsbereich bei

einem Sieuerberoter; der ouch mit der Buchführung beouftrogt ist, zu den

Leistungen, die mit den Gebühren noch $33 Abs. l, Abs. 3 oder Abs. 4

StBGebVO obgegolten sind (Eckert/Böttcher; ooO, Rdn.5; siehe ouch

dieselben, $ 35 StBGebVO Rdn. 2 o, Rdn. 3). Für eine Anwendung des $ 35

Abs. 3 StBGebVO ist donn kein Roum.

Die von der Klögerin ongeblich erbrochten Leistungen, die zu Noch-

buchungen fühden, betreffen Buchführungsiötigkeit noch $ 33 StBGebVO.

Nochbuchungen sind nochgeholie Buchungen, die im loufenden

Buchungsstoff des Johres nicht entholten woren, diesem sochlich ober

zvzuordnen sind (Louth, ooO, Rdn. E 3349,ouch zur gebührenrechtlichen

Behondlungl. Die von der Klögerin vorgenommenen Nochbuchungen

dienten donn dozu, die Buchführung für 1984 erst obzuschließen, do noch

Dorsiellung der Klögerin die Beklogte der Klögerin die Unierlogen

,,höchst unvollstöndig" zur Verfügung gesiellt hotte und diese erst

beschofft werden mußten. ln die gleiche Richtung deutet dos Vorbringen

der Klögerin im Vcrfohrcn 3 O 152/85 Londgericht Krcfeld hin. Die Klöge-

rin hot in ienem Verfohren mii Schriftsotz vom 15.9..1986 geltend gemocht,

ongesichts einer Vielzohl fehlender Buchungsunterlogen der Beklogten

seien im ,,Geschöftsiohr 1984" drei Nochbuchungslöufe erforderlich

gewesen. lnsbesondere die Verbindung der Nochbuchungen mit dem

,,Geschöfts iohr 1984" mocht deutl ich, do0 die von der Klö gerin vorgenom-

menen Nochbuchungen noch der domoligen Ansicht ouch der Klögerin

domiterstzum Ergebnis hotten, doß ouf diesem Wege die Buchfuhrung für

l9B4 obgeschlossen werden konnie.

Die von der Klögerin dorgelegien Umstönde (insgesomt 25 Buchungs-

laufe fur dos Geschöftsiohr 1984, unvollstöndige Unterlogen) mögen für

die Bestimmung des Gebührensotzes noch $$33 Abs.l,ll StBGebVO {ür

die in l9B4 erbrochte Buchführungstötigkeit der Klögerin von Bedeuiung

sein (siehe ouch Eckert/Böttcher, $ 33 StBGebVO, Rdn. 21. Uber die Vergü-

tung für diese Tötigkeit ist iedoch bereits im Verfiohren 3 O 152/85 Lond-

gericht Krefeld rechtskröftig enischieden worden.

Ein Anspruch der Klögerin ous $33 Abs. Z StBGebVO besteht nicht, do

eine Hilfeleistung bei sonstigerTotigkeit im Zusommenhong mit der Buch-

führung nichi gegeben ist. Die Vornohme der Umbuchungen, der vorbe-

reiienden Abschlußbuchungen und der Abschlu0buchungen durch den

Steuerberoter rechnet bei der Erstellung des Abschlusses durch den mit

der Buchführung beouftrogten Steuerberoter zu den Leistungen, die mit

den Gebühren noch S33 Abs. 
.l,3 

und 4 obgegolien sind. Führt diese

Buchungen dogegen ein den Abschluß erstellender Steuerberoter ous,

der nicht mit der Erledigung der Buchführungsorbeiten beouftrogt ist, so

wird für ihn 533 Abs. Z StBGebVO Anwendung finden können (Eckert/

Böttcher, $ 33 StBGebVO, Rdn. 51. Diese Voroussetzungen liegen iedoch
bei der Klögerin unstreitig nicht vor.

Anmerkung:

Dos OLG Düsseldorf hot bereits im Urt.v.30.4.1986lB U 15186 - Gl1986,

96 dorouf hingewiesen, doß den Steuerberoter die Dorlegungs- und

Beweislost trifft, wenn er bei Rohmengebühren die Mittelgebühr über-

schreiten will. $ll StBGebVO nennt beispielhofte Umstönde, die bei der

Gebuhrenbemessung im Einzelfoll zu berücksichtigen sind, Bedeutung

der Angelegenheit, des Umfongs und der Schwierigkeit der beruflichen

Tötig keit noch bi I I ig em Ermessen. (ebenso' OLG Düsseldorf U rt. v. 3.7.1986

- lB U 61/86 - Gl1986,l00, Leitsotzl.
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beroter für die Buchführung nur die Mittelgebühr fordern konn, so ist
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der Klögerin im Vcrfohrcn 3 O 152/85 Londgericht Krcfeld hin. Die Klöge-
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,,Geschöfts iohr 1984" mocht deutl ich, do0 die von der Klö gerin vorgenom-

menen Nochbuchungen noch der domoligen Ansicht ouch der Klögerin

domiterstzum Ergebnis hotten, doß ouf diesem Wege die Buchfuhrung für
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die in l9B4 erbrochte Buchführungstötigkeit der Klögerin von Bedeuiung
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tung für diese Tötigkeit ist iedoch bereits im Verfiohren 3 O 152/85 Lond-

gericht Krefeld rechtskröftig enischieden worden.

Ein Anspruch der Klögerin ous $33 Abs. Z StBGebVO besteht nicht, do
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der nicht mit der Erledigung der Buchführungsorbeiten beouftrogt ist, so

wird für ihn 533 Abs. Z StBGebVO Anwendung finden können (Eckert/

Böttcher, $ 33 StBGebVO, Rdn. 51. Diese Voroussetzungen liegen iedoch
bei der Klögerin unstreitig nicht vor.

Anmerkung:

Dos OLG Düsseldorf hot bereits im Urt.v.30.4.1986lB U 15186 - Gl1986,

96 dorouf hingewiesen, doß den Steuerberoter die Dorlegungs- und

Beweislost trifft, wenn er bei Rohmengebühren die Mittelgebühr über-

schreiten will. $ll StBGebVO nennt beispielhofte Umstönde, die bei der

Gebuhrenbemessung im Einzelfoll zu berücksichtigen sind, Bedeutung

der Angelegenheit, des Umfongs und der Schwierigkeit der beruflichen

Tötig keit noch bi I I ig em Ermessen. (ebenso' OLG Düsseldorf U rt. v. 3.7.1986

- lB U 61/86 - Gl1986,l00, Leitsotzl.

B4 B5



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 5/88 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 5/88

Hoftung des Notors
{OLG Bremen U11.v. l0.ll.l9BZ -1U 56/B7l

Leitsotz (d.Verf.),

Der Noior hot bei der Beurkundung eines Koufvertroges in der Urkunde

für eine Klorstellung der bestehenden Soziolbindung zu sorgen, wenn für

ihn erkennbor ist, doß der Verköufer eine der Soziolbindung unterlie-

gende Wohnung verkoufen will.

Aus den Gründen:

Der Beklogte hoi dem Klöger gemöD 5$ 19 BNoiO ,249 BGB Schoden-

ersotz in Höhe von 5.736,53 DM zu leisten - insoweit wor er ontrogsge-

möß zur Zohlung zu verudeilen - und ihm dorüber hinous ouch ollen wei-
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Beteiligung und die Ungewißheit der eigenen zukünftigen finonziellen

Entwicklung gründeien, seien von ihm, dem Beklogten, bereits bei der

Vorprüfung des Obiekts berücksichtigt und für unbegründet befunden

worden. Die finonziellen Belonge der Klöger könnten durch eine Beteili-

gung nicht beeintröchtigt werden, do sich dos Proiekt bereits in wenigen

Johren von selbst trogen werde. Die von dem Mitorbeiter der Vertriebs-

firmo, dem ursprünglichen Mitbeklogten zu 2, oufgestellte Behouptung,

doß dos 7-bisl2lache des eingezohlten Geldbetroges, mindestens ober

dos 4- bis 6foche on Rückflüssen zu erworfen sei, hobe der Beklogte ous-

drucklich ols zutreffend bestötigt. Er hobe bemerkt, do0 die Klöger ous

diesen Gründen ohne Bedenken zur Abdeckung des einzugehenden

Engogements Gelder berücksichtigen könnten, die zunöchst noch nicht

verf ü g bo r seien. Diese Beho u ptu n g en sind zwo r vom Beklo gten bestritten,

von den Vorinstonzen iedoch nichitotrichterlich geprüftworden; sie müs-

sen doher im Revisionsrechiszug zugunsten der Klöger ols richtig unter-

stel ltwerden. Noch der Sochdorstel I ung der Klöger besto nd iedoch u nter

steuerrechtlichen Gesichtspunkten für sie kein Grund, sich on einer sol-

chen steuersporenden Vermögensonloge zu beteiligen. Die Steuervor-

teile, die sich durch die Beteiligung on einer Abschreibungsgesellschoft

ergeben, höngen weitgehend von der Progressionsstufe ob, in der sich der

I nteressent befindet. Die von der An lo gegesel lschoft hero usgegebenen

Berech n u n g en ü ber d ie d u rch d ie An lo ge erzielten Steuervortei le beru hen

demgemö0 ouch ouf einem Morginolsteuersotzvon 500/0. Miieinersolch

storken steuerlichen Belostung wor iedoch bei den Klögern noch ihrem

Vortrog vor ollem desholb nicht zu rechnen, weil sie sich bereits ouf Anro-

ten des Beklogten on onderen steuerbegünstigten Vermögensonlogen

beteiligt hotten. Wenn der Beklogte unter diesen Umstönden den Klögern

erklört hoben sollte, sie müßten eine weitere steuerbegünstigte Vermö-

gensonloge vornehmen, um nicht in den kommenden Johren von der

Einkommensteuerlost erdrückt zu werden, donn liegt die Annohme eines

vorsötzlichen, zumindest ober eines grob leichtfertigen Verholtens t$ 826

BGB,vgl. BGZ\),22B,233l nohe. Diese Erwögung konn mqn nicht,wie es

im Berufungsurteil geschieht, mit der Bemerkung ou0er ocht lossen, doß

bezüglich der zu erwortenden Einkommensteuer,,ersichtlich eine Schöt-

zung bzw. Prognose"vorgelegen hobe. Sicherlich konnien die Klögervon

dem Beklogten nicht erworten, doß er die Einkommenentwicklung in den

kommenden Johren und die dorous entstehende steuerliche Belostung

zuverlössig und genou voroussogen werden. Aber ouch Prognosen müs-

sen ouf einer reqlistischen Grundloge beruhen. Dem Beklogten wor ols

steuerlichem Beroter der Klöger die bisherige wirtschoftliche Entwicklung

desvon ihnen betriebenen Unternehmens und dievon ihnen bishergetö-

tigten steuerbegünstigien Vermögensonlogen bekonnf er konnte doher

Die Notwendigkeit einer zusötzlichen Klorstellung der bestehenden

Soziolbindung der Wohnung im Koufuertrog entfiel nicht durch die

obstrokte Belehrung unter 6 e) des Verfrogsongebotes v. ll.l0.l9ZB., Denn

diese ließ gerode offen, ob die verkoufte Wohnung der Soziolbindung

unterlog, und belehrte nurüberdie rechtlichen Folgen beim etwoigen Vor-

liegen einer solchen Bindung, wos zum Ausschlu0 der Gewöhrleistungs-

hoftung des Klögers fur die Belostung der Wohnung mit der Soziolbin-

dung nicht ousreichte.

Auch beruft sich der Beklogte zu Unrecht dorouf, er hobe dovon ousge-

hen dürfen, der Klöger werde den Köufer vor Vertrogsschlufl persönlich

über dos Bestehen der Soziolbindung der Wohnung unierrichten, wos

unstreitig ouch geschehen ist. Die Einigkeit der Koufuertrogsporteien

dorüber, doß die Wohnung unter lnkoufnohme der Soziolbindung zu

liefern wo[ wor ein wesentlicher Bestondteil des zu beurkundenden

Vertroges und hötte desholb miibeurkundet werden müssen. Der Klöger

wor nicht schon dodurch hinreichend geschützt, doß seine Gewöhr-

leistungshoftung wegen der Soziolbindung der Wohnung entfiel, wenn

der Köufer bei Vertrogsschluß Kenntnis von dieser Bindung hotte (vgl.

$ 439Abs. I BGBI. Denn diese Kenntnis konnte der Klöger gegenüberdem

gegen ihn sprechenden Vertrogswortlout nicht beweisen, wie dos Ergeb-

nis des vom Klöger gegen den Köufer Sch. vor dem Londgericht Bremen

geführten Rechtsstreits 4 O lB01/83 gezeigt hot.

Die verletzte Hinweispflicht oblog dem Beklogten gemöß $lZ BeurkG

gegenüber dem Klöger ols Amtspflicht im Sinne von S19 BNotO. Anders

ols bei der Beurkundung des Vertrogsongebotes des Koufinteressenten

Sch. wor der Klöger bei der Beurkundung seiner Verlrogsonnohme-

erklörung formell Beteiligter im Sinne der $$ lZ 6 Abs. 2 BeurkG, so doß die

Belehrungspflicht des Beklogten gerode zu seinem Schutz bestond.

lnfolge der Verletzung dieser Amtspflicht ist dem Klöger insofern ein

Schoden enistonden, ols eroufgrund des rechtskröftigen Urteils des Lond-

gerichts Bremen v.22.3.1984 - Az.4 O l80l/83 - dem Köufer Sch. teils im

Verrechnungswege, teils im Wege derZohlung bereits Schodenersotz in

Höhe von 3.158,35 DM leisten mußte und dorüber hinous noch weiteren

Schodenersotz in Höhe derienigen Ausgleichszohlungen leisten mufl, die

dos Amt für Wohnung und Stödtebouförderung dem Köufer infolge der

Soziolbindung der Wohnung mit bezug ouf den Zeitroum vom 1.9'1983

bis zum 28.2.1985 für die Freisiellung von den Belegungsbindungen des

$6 Abs.lWoBindG ouferlegt. Hötte der Beklogte den Klöger pflichtge-

mö{J dorouf hingewiesen, doß die Ausweisung der Soziolbindung der
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Wohnung im Verlrog geboten wor, wöre dem Klöger dieser Schoden

nicht entstonden. Es ist vielmehr onzunehmen, doß er einen solchen Rot

befol gt oder o ber m i ndestens o ußerh o I b des Ko ufuerfro ges vor Absch I u0

desselben für eine schriftliche Fixierung der Kenntnis des Köu{ers von der
Soziolbindung der Wohnung gesorgt hotte. Do0 der Köufer Sch. donn
nicht mehr bereitgewesen wöre, den vollen Koufpreis zuzahlen,isiouszu-

schließen, doß er - wie zwischen den Porteien unstreitig ist - totsöchlich

vom Klöger über die Soziolbindung der Wohnung bereits vor Abschluß

des Vertroges unterrichtet worden wor und dies erst spöter wohrheits-

widrig bestritten hot.

Dem Klöger ist ouch nicht etwo ein Mitverschulden vorzuwerfen. Er

brouchte ols iuristischer Loie nichtzu erkennen, doß der Notorhinweis des

Beklogten unier $6e des Koufuertrogsongebotes ouf die Rechtsfolgen

einer etwoigen Soziolbindung des Wohnroumes zum Ausschluß der
Rechtsmöngelgewöhrleisiung des Verköufers nicht genügte. Dies gilt um

so mehr, ols der Beklogte sich unstreitig generell ouf diesen unzulöngli-

chen Hinweis in den zohlreichen bei ihm unter Beteiligung des Klögers

beu rku ndeten Vertrö gen ü ber den Verko uf sozio I gebu n den er Eigeniu ms-

wohnungen beschrönkt hot, so do0 dies für den Klöger um so weniger
oufföllig wor.

Dorüber hinous isi dem Klöger iedenfolls ouch in Höhe des geltend

gemochten Differenzbetroges von 2.578.18 DM ein ersotzpflichtiger

Schoden entstonden. Denn er hot ousweislich der Anloge 7 Kzur Kloge
(Bl.461 und der beigezogenen Akten 4 0lB0l/83 des Londgerichts Bremen
(vgl. dort insbesonde re 8l.167 fl durch den Rechtsstreit gegen Herrn Sch.

Prozeßkostennochteile in der ouf Seite 5 der Kloge ongegebenen Höhe

fi.616,29 DM;777,48 DM und BB4,4l DM) erlitten, die er ohne die Amts-

pflichverletzung des Beklogten nicht gehobt hotte.

Soweit es sich um den über den bezifferten Zohlungsonspruch hinous-

gehenden Schoden hondelt, besiehen ouch keine Bedenken gegen die
Zulössigkeit der gleichfolls begründeten Feststellungskloge (vgl. $256
ZPOI. Denn der Klögervermog diesen Teil des Schodens sogor ietzt noch

nicht zu beziffern, weil der Köufer Sch. wegen etwoiger Ausgleichs-

zohlungen ob l. 9.l9B3 unstreitig noch nicht wieder on den Klöger heron-

getreten ist.

Anderweiiige Ersotzmöglichkeiten besitzt der Klöger unstreitig nicht
(vgl. $$19 Abs.l Sotz 3 BNoiO, 839 Abs.l Sotz 2 BGBI.

Dem Klöger woren ob Rechtshöngigkeit lediglich 40/oZinsen zuzuspre-

chen ($$ 29l,2BB BGBI, weil er die Voroussetzungen für den beonspruch-

ten höheren Zinssotz, i nsbeson dere einen weitergehenden Zinssch o den,

nicht dorgeton hot.

steuern. Allerdings werden die Einkunfte ous der Beteiligung on einer

Offenen Hondelsgesellschoft für olle Gesellschofter einheitlich durch

einen sogenonnten Grundlogenbescheid festgestellt ($$ lZ9ff AO 19771.

Dies ist iedoch keine Besonderheii der Offenen Ho ndelsgesellschof| eine

einheitliche Feststellung findet vielmehr in der Regel immer donn stott,

wenn ,,on Einkünften mehrere Personen beteiligt sind und die Einkunfte

diesen Personen steuerlich zuzurechnen sind" ($lBO Abs. I Nr.2o AO

19771. Die Feststellung der Besteuerungsgrundlogen richtetsich ouch nicht

etwo gegen die OHG ols solche, sondern gegen die einzelnen Gesell-

schofter ($ lZ9 Abs. 2Sotzl AO1977l; diese - und nur diese - sind in dem

Verfohren der gemeinsomen Feststellung Beteiligte ($ ZB Nr. 2 AO). Aus

diesem Grunde ist ouch die Steuererklörung, die die Grundloge fur die

gemeinsome Feststellung bildet, von den Personen obzugeben, ,,denen

der Gegenstond der Feststellungzuzurechnen ist" ($ l8l Abs. 2 Soiz I AOl.

Soweit der Beklogte Erklörungen zu gesonderfen Feststellungen der Ein-

künfte ous der OHG ongefertigt hot, hot er desholb die steuerlichen

Angelegenheiten der Klöger, nicht etwo die der OHG ols solcher; erle-

digt. lm übrigen konn selbst bei einer Kopitolgesellschoft unter gewissen

Voroussetzungen onzunehmen sein, doß die Gesellschofterin den Schutz-

bereich des ollein von der Gesellschoft obgeschlossenen Steuerberq-

tungsvertroges einbezogen sind ( Se n otsu rtei I vo m 29 . 9.1982 :WM 
1 983,

35 unter ZilIer ll I : NJW 1983, i053, 10541. ...

Auch den von den Klögern hilfsweise geltend gemochten Anspruch ous

unerloubter Hondlung hot dos Berufungsgericht mit einer unzulönglichen

Begründung obgelehnt. Es führt doZU oUS: Ein Anspruch noch S 823 Abs. 2

BGB i.V. mit g 263 SIGB komme nicht in Betrocht, weil es on einer Dorle-

gung von Töuschungshondlungen fehle. Beiden behoupteten Angoben

des Beklogten hondele es sich um gönzlich ollgemein geholtene An-

preisungen ohne greifboren Totsochengeholt. Auch bezüglich der zu

erwortenden Einkommensteuer hobe ersichtlich ,,eine Schötzung ban

Prognose" vorgelegen, ober keine Töuschung über Totsochen. Für einen

Anspruch ous $ 826 BGB fehle es on ,,der Dorlegung, welche unrichtigen

Totsochen durch den Beklogten behouptet worden sein sollen", es sei

ouch nicht ersichtlich, doß der Beklogte leichtfertig und gewissenlos

gehondelt hobe. Mit diesen - oußerordentlich knopp geholienen - Aus-

führungen wird dos Berufungsgericht dem umfongreichen Sochvortrog

der Klöger nicht gerecht.

Noch deren Sochdorstellung hot der Beklogte den Klögern erklort, die

von ihm vorgeschlogene Vermögensonloge sei erforderlich, domit die

Klöger im Johre l9ZB nichtvon der Einkommensteuerlost erdrücktwürden.

Die Bedenken der Klöger, die sich insbesondere ouf die longe Loufzeit der

I
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Eine Berotung über steuersporende Kopito lonlogen beruht hinsichtlich

der in den kommenden Johren zu erwortenden Einkommenssteuer ouf

einer Schötzung bzw. Prognose. Eine zuverlössige und genoue Vorous-

soge über die Einkommensentwicklung in den kommenden Johren konn

vom Steuerberoter nicht erwortet werden. Aber ouch Prognosen müssen

ouf einer reolistischen Grundloge beruhen.

Zum Sochverholt:

Die Klöger sind Gesellschofter der Fo. F. S. und V.OHG, deren steuerliche

An gelegen heiten der beklo gte Steuerbevol I möchtigte erled i gte. I m Okto-
ber1978 kom es z,,rischen den Porteien zu Gespröchen über steuerlich

günstige Kopitolonlogen. Am 3l.l0.l9ZB unterzeichneten die Klöger

,,Beitrittserklörungen". lm Loufe des Johres l9B0 kom es zu weiteren Zeich-

nungen. Die Klöger holten die von ihnen getroffene Anlogeentscheidung

fürfolsch. Sie gehen dovon ous, do0 dos von ihnen investierte Kopitolver-

loren isi. Hierfür mochen sie den Beklogten verontwortlich, der sie vorsötz-

lich, zumindest o berfo h rlössig fo lsch beroien ho be. Sie verlo ngen von ih m

Schodenersotz in Höhe ihrer Einlogen obzügl. der erholtenen Ausschüt-

tungen und der von ihnen durch die Anloge erzielten Steuererspornis.

Aus den Gründen:

Dos Berufu n gsgericht mei nt, ei nen vertro g lichen Scho denersotzo nspruch

könnten die KlAger schon desholb nicht geltend mochen, weil zwischen

ihnen und dem Beklogten keine vertroglichen Beziehungen bestonden

hötten; den n u nstreitig sei der Beklo gte n u r der,,Steuerberote/' der O H G,

nicht ober der ,,persönliche Steuerberote/' der Klöger gewesen ...

Hierouf kommt es iedoch nicht entscheidend on. Die Offene Hondels-

gesellschoft ist keine iuristische Person. Tröger der im Nomen der Gesell-

schoft begründeien Rechte und Pflichten isi desholb nicht ein von den

Gesellschoftern verschiedenes Rechtssubiekl dies sind vielmehr die
gesomthönderisch verbundenen Gesellschofter (BGHZ 34, 293, 296 :
WM 1961,4301. Auch donn, wenn eine Offene Hondelsgesellschoft einen

Steuerberoter oder Steuerbevollmöchtigten mit der Erledigung gesell-

schoftseigener steuerlicher Angelegenheiten beouftrogt, kommt ein

Vertrogsverhöltnis zwischen dem Beouftrogten und sömtlichen Gesell-

schoftern zuslonden. I m übrigen ho ndelte es sich hier noch nicht ein mo I u m

eigene steuerliche Angelegenheiten der Gesellschott. Eine Offene
Hondelsgesellschoft ist weder einkommen- noch körperschoftsteuer-

pflichtig und doher ouch nichtzurAbgobe von Einkommen- oder Körper-

schoftsteuererklö ru n gen verpf lichtet. Viel m eh r ho ben d ie Gesel lsch ofter

ihren Gewinnonteil ols eigene Einkünfte ous Gewerbebetrieb zu ver-

Hoftung des Rechtsonwolts
- Umfong der Berotungspflichten

- BelehrungsbedurFtigkeit des Mondonten
(OLG Oldenburg Urt.v. 27.4.1987 - 3 U 119186)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Der Auftrog, die Kündigung des ols selbstöndiger Hondelsvertreter

tötigen Mondonten obzuwehren, verpflichtet nicht zugleich, einen

Ausgleichsonspruch gemö0 $89b HGB zu erheben.

2. Der Mondont, der ein Mokler- und Versicherungsbüro betreibt und ols

Geschöftsführer einer Versicherungsgesellschoft totig wor, ist weder

über einen evtl. Ausgleichsonspruch noch g$ 89 b HGB noch über die

dofu r geltende Aussch I ußf rist beleh ru n gsbed ü rFtig.

Aus den Gründen:

Mo0gebend fur den Umfong der Berotungspflicht des Anwolts ist der

lnholt des ihm erteilten Auftrogs (vgl. Rinsche, Die Hoftung des Rechts-

onwolis und des Notors, 2. Aull.,Rn.l27, Borgmonn/Houg, Anwoltshof-

lvng,2.Aufl., S. 641+,84f). Der in erster lnstonz ouf Antrog des Klögers ver-

nommene Beklogte hot dozu bekundet, sein Auftrog hobe geloutet, die

Wirksomkeit der Kündigung zu überprüfen und gegebenenfolls die

Unwirksomkeit geltend zu mochen. Der so umrissene Auftrog erstreckte

sich nicht zugleich dorouf, einen Ausgleichsonspruch noch $ 89 b HGB zu

erheben. Die Erteilu ng eines weitergehenden Auftrogs in nerho lb der d rei-

monotigen Ausschlußfrisi für einen solchen Anspruch noch $ 89 b Abs. 4

Solz2 HGB somit bis zum 30.9.1984, hot der Klöger nicht bewiesen (vgl.

zur Beweislost Borgmonn/Houg, ooO, 5.242 fl. lnsoweit wird ou{ die

zutreffenden Ausführungen des ongefochtenen Urteils bezug genommen.

Zv der beontrogien erneuten Vernehmung des Beklogten ols Podei

gemöl) SS39B, 451,523 ZPO bestond kein Anlo0. Doß der Beklogte bei

erneuter Vernehmung onders oussogen werde ols bisher, ist nicht dor-
geton.

Au{ oußerholb des eng begrenzten Auftrogs liegende, ober doron

onknüpfende (übergreifendel Gesichtspunkie, hier ouf die Folgen einer

wirksomen Kündigung und die sich dorouf ergebenden Ansprüche, hofie

der Beklogte hinzuweisen, wenn Anholtspunkte vorlogen, oder er ieden-
folls domit rechnen mußte, doß derortige Auswirkungen möglicherweise

übersehen wurden (vgl. dozu Borgmonn/Houg, ooO, S.102 ff). Doß der

Beklogte entsprechende erkennbore Anho ltspunkte übergo ngen hötte,
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isi nicht dorgeton. Zudem wußte der Beklogte, doß dem Klöger dos

Bestehen möglicher Ausgleichsonsprüche infolge der Erörterungen mit

der A. Versicherung noch dem Tode seines Voiers bekonnt woren. Dor-

überhinous durfte der Beklogte dovon ousgehen, doß der Klöger; der ein

Mokler- und Versicherungsbüro betrieb und ouch ols Geschöftsführer

einer Versicherungsgesellschoft tötig wor, nicht nur Kenntnis von dem

Ausgleichsonspruch sondern ouch von der dcfür geltenden Ausschlußfrist

hotte (vgl. zur BelehrungsbedürFtigkeii Borgmonn/Houg ooO, S. 
.l05 

f).

Der unterbliebene Hinweis ou{ den Ausgleichsonspruch eines Versiche-

rungsvedreters noch $S 89 b, 92HGB und die dofur geltende Frist ist des-

holb zumindest nicht vorwerfbor.

Aus dem Porteivortrog ist nichtdofürersichilich, doß ein gonz besonde-

rer Ausnohmefoll vorliegt, in welchem obweichend von der Regel der

Vorteilsousgleichung ein oußergewöhnlicher Steuervorteil billiger-

weise onzurechnen ist (dozu Senoisurteil v.12.2.1986 ooO unter Vl.).

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts brcucht der Klöger sich

olso die erlongten Steuervorteile in Höhe von unstreitig 18.000,- DM

nicht onrechnen zu lossen.

2. Dos Berufungsgericht hot dem Klöger lediglich 40/o Yerzvgszinsen

zugesprochen. Einen höheren Anspruch hobe er nicht dorgeton. Bei

unterlossener Beteiligung hötte er wegen der donn nicht gegebenen

hohen Verlustzuweisungen wesentlich höhere Steuern zohlen müssen.

Er hobe nicht behouptet, in diesem Foll noch Geld zur onderweitigen

Kopitolonloge zurVerfügung gehobt zu hoben. Der Klöger hot mit sei-

ner Anschluflberufung unbestritten dorgelegt, er würde, wenn der

Beklogte ihn nichi pflichtwidrig zur Beteiligung on der KG veronloßt

hotte, dos eingeklogte Kopitol ols Sporguthoben mit iöhrlicher Kündi-

gungsfrist und Zinsonsommlung bei einem Durchschnittszinssotz von

5 %o ongelegt hoben. Wegen der Verzinsung ouch der Zinserlröge sei

der Zinssotz iöhrlich fortzuschreiben 
,.5,250/o 

für dos zweite Johr usw.).

Mit diesem Vortrog hot der Klöger einen entsprechenden Zinsschoden

o u s rei c h e n d d o rg eto n, gg 252 BGB, 287 ZPO ( Sen ots u rtei I v. 9 . 4.19 81 :
WM I 9Bl, 777 : NJW 1 981, 17 32, 8GH7100, 36 149 fl: WM 19 87, 4341.

Hoftung des Steuerberolers

- Wertverlust einer Eigentu mswoh n u n g

(LG Dermold Un.v. 25.2.1988 - 3 0 215/B7l

Leitsotz:

Der Sieuerberoter hot über die Vor- und Nochteile sowie Risiken der

Beteiligung on einem Bouherrenmodell in steuerlicher Hinsicht oufzu-

klören. Eine Berotung über sonstige wirtschoftliche Risiken konn nicht

erwortet werden.

Aus den Gründen:

Soweit der Klöger schließlich - noch dem in der mündlichen Verhondlung

vom 3.12.1987 gegebenen Hinweis, den Eintritt eines Schodens konkret

dorzulegen - seinen Schoden domit begründet, doß er bei richtiger

Berotung und Belehrung durch den Beklogten von dem Erwerb des

Obiektes Berlin Abstond genommen hoben würde und domit einen ein-

geiretenen Vermögensverlust von rund 50.000,- DM vermieden hötte, ist

ouch dieses Vorbringen nicht geeignei, einen von dem Beklogien zu

ersetzenden Schoden zu begründen. Aus der Schodensberechnung des

Klögers ergibt sich, doß sich bei ihm bezüglich des Berliner Obiehes dos

in ieder lmmobilienonloge immonente wirtschoftliche Risiko des Eintritts

eines Wertverlustes mit dem Verkouf des Obiehes reolisiert hqt. Dofür hot

ober nicht der Beklogte einzustehen. Dieses Ergebnis ist keine odöquote

Folge einer möglicherweise unzutreffenden Berotung des Beklogten über

Hofiung des Steuerberolers

- Steuerberotungsverlrog mit OHG

- grob leichtfertige Anlogeberotung, $ 826 BGB

(BGH Urt.v. 7.10.1987 - lVq ZR 67/86, WM l9BZ l55Z)

Leitsotz (omtl.)'

ZurFrage, mitwem ein steuerlicher Beroter, der die Erklörung zur gemein-

somen Feststellung der Einkünfte ous einerOHG onferligi, in vertroglichen

Beziehungen steht.

Leitsötze (d.Verf.),

Fertigt der Steuerberoter die Erklörungen zur gesonderten Feststellung der

Einkünfte der OHG on, erledigt er die steuerlichen Angelegenheiten der

Gesellschofter, nicht die der OHG.
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einen Dritten. Dos bedeute, do0 die Schodenersotzleistung für den

Klöger keine Betriebseinnohme dorsielle, weil bei einem Anspruch

gegen einen Dritten der für die Zuordnung zum gewerblichen Betrieb

erforderliche wirtschoftliche Zusommenhong mit der Beteiligung des

Klögers on der KG fehle. DieseAnsichtverkenntdie hier moßgeblichen

steuerrechtl ichen Zuso m m en h ö n ge. Der Steuererspo n is f ü r den Klö g er

von lB.0O0,- DM stehtdonoch ols Nochteil gegenüber, doß der Klöger

die Schodenersotzleistung des Beklogten versteuern mu0. Gerode die

vom Beru{ungsgericht herongezogene Entscheidung des Bundes-

fi no nzh ofes ( BFH E 121, 57 : BSIBI ll 1977, 220 : DB 1977, 567 ; zustim-

mend dozu BMF DB 1978,lZlZl bestötigt dessen frühere Rechtspre-

chung (BFHE 104,134: BSIBI ll1972,296l,wonoch ouch Schoden-

ersotzonsprüche gegen einen Dritten, nömlich gegen einen Beroter

wegen Verletzung von Berotungspflichten, mit der Betriebstötigkeit in

Zusommenhong stehen, olso betrieblich veronloßt sind. Sie unterliegen

desholb der Besieuerung wie die gemöß $15 Abs.l Nr. 2 ESIG zu

versteuernde Betriebseinnohme (vgl. ouch die Entscheidungen des

Großen Senots BFHEI24,43 und 132,2441255fl,wonoch eine Scho-

denersotzverpf I ichtu n g o us betriebl icher U rsoche Betriebso usgo be isi

- dozu Moos in Klein/Flockermonn/Kuhr; ESIG, 3. Aufl., $ 4 Rdn. 405 -
u nd wo noch der Wegfo I I eines negotiven Ko pito I kontos steuerpf I ichti-

ger Gewinn ist). Als Betriebseinnohmen werden in Anlehnung on den

durch $4 Abs.4 ESIG definierten Begriff der Betriebsousgoben olle

betriebl ich vero n loßten Wertzu g ö n ge zu m Betriebsvermögen o n g ese-

hen, die nicht Einlogen im Sinne von $ 4 Abs.l Sotz 3 ESIG sind. Auch

dos Berufungsgericht erkennt on, doß für einen steuerrechtlichen Mit-

unternehmer wie den Klöger olle Zohlungen Betriebseinnohmen sind,

die er im Zusommenhong mit seiner Beteiligung on der KG erhölt.

Durch eben dieses gewerbliche Engogement in Form der Beteiligung

ist ober gerode ouch die Schodenersotzleistung veronloßt, nömlich

verursocht. Wenn Verluste sich steuerrechtlich einkommensmindernd

ousgewirkt hoben, donn müssen die diese Verluste ousgleichenden Ein-

nohmen steuerrechtlich einkommenserhöhend wirken. Dementspre-

chend stehi ouch die völlig herrschende Auffossung in der Literotur der

Ansicht des Berufungsgerichts entgegen (2. B. Herrmonn/Heuer/Rou-

poch, ESIG, $ 2 Rdn. 39 g und 5 4 Rdn. 46 u ieweils unter dem Stichwort

,,SchodenersoIz"; Piltz, BB 1979,133611334; Knobbe-Keuk in 25 Johre

Korlsruher Forum zu VersR, 1983, Beiloge 134 ff; Trüter, DB 1986,269

127 0l; Stei n le, Scho denersotz- u n d Ertro gsteuerrechi, Diss. Tü bi n g en

1982, S. 29II;Dittnayer; Dos Zusommenspielvon Steuerrecht und Scho-

densrecht bei der Erwerbsschodenberechnung, Diss. Bremen 1987

S. 150 f, o.A. soweit ersichtlich nur v. Linstow, NJW 1980, 42414261,

dogegen mir Rechr Sreinle, DSrR l98l, 336 136Zl.

Gl Hinweise

zu erzielende Steuererspornisse bz,,r. steuerlich zu berücksichtigende Ver-

lustzuweisungen. Der Beklogte hotte noch dem lnholt des zwischen ihm

und dem Klöger bestehenden Berotungsvertroges die Pflicht, den Klöger

über die Vor- und Nochteile sowie die Risiken der Beieiligung in steuerli-

cher Hinsicht oufzuklören. Eine Berotung über sonstige wirtschoftliche

Risiken des Er"werbes des Berliner Obiektes - Wedbestöndigkeit, Wert-

verlust im Folle der Veröußerung - hot der Klöger ouch noch seinem

eigenen Vorbringen von dem Beklogten weder gefordert noch erwortet.

Der Erwerb des Obiektes in Berlin geschoh dementsprechend ouch, wie

sich ous dem Vorbringen des Klögers, unter onderem ous dem Schreiben

seiner Bevollmöchtigten vom 9.6.1987, ergibt, unter dem Gesichtspunkt

der Steuererspornis. Der eingetretene Verlust des Klögers durch die Ver-

öußerung des Obiektes ist demgemö0 keine odöquoie Folge einer mög-

lichen fehlerhoften Berotung durch den Beklogten.

ln einer prögnont gefoßten STEUER-TElEX-Sonderinformotion erlöuiert

Regierungsdirektor Heinz Richter den neugefo0ten Wortlout von

Absch n itt 23 der Ein kom mensteuerrichilinien zur einkom mensteuerlichen

Behondlung von Rechtsverhöltnissen anuischen Fomilienongehörigen
(Deubner-Verlog, Köln, 49 5., DM 35,80). Er stellt onhond von Beispielen

steuerschödliche und unschödliche Gestoltungen dor.

Folgende Themen werden u.o. ongesprochen' ongemessene Geholts-

höhe, Geholtsuberweisungsorten, Dorlehensgewöhrung, vermögens-

wi rkso me Leisiu n gen, Folg en des n icht o nerko n nten Arbeitsverhö ltn isses,

Mitorbeit von Kindern, Gesellschoftsverlröge pp. Die Dorstellung von

Richter ist ein guter Rotgeber für den Sieuerberoter und hilft, fehlerhofte

Gestoltu ngen zu vermeiden.

Wenn Sie sich mit dem Gedonken einer Zusommenorbeit mit Berufs-

kollegen befossen, so erholten Sie durch die Arbeitsmoppe von Wiss-

monn/Ossolo-Horing,,,Der Steuerberoter in Bürogemeinschoft und

Sozietöt" einen Uberblick über verschiedene Moglichkeiten und die

Grenzen einer Zusommenorbeit (lnformotion Verlogs GmbH & Co. KG,

Freiburg 54 S.,l9BZ DM 75,-1.

Die Autoren unterbreiten in erlöuterten Mustervertrögen VorschlöEe für

eine Zusommenorbeit in Bürogemeinschoft oder in Sozietöt.
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis

(Hefr l-5, l9BB)

Klogeouftrog

- vorsorgliche Kloge

Abtretung

- des Steuererstottungso nspruchs
: geschöftsmößige - 946,4 AO

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Anlogeberotung

- Prü{ung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Anwoltsverlrog

- Ende des -
Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- obiektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedlirftigkeit
: über Ausgleichsonspruch, S 89 b HGB

Berichtigung, 9lZ3 l, 2 AO

- grobes Verschulden
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens

Beschlognohmeverbot S 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

Dritthoftung

- stil lschweigender Auskunftsvertro g

- Steuerberotungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber
: Bilonz- und Konkursglöubiger

Gewinnousschüttung

- mir Mitelobfluß

Konkurrenzverbot

- des ongestellten RA

Konkursverwqlter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Steuerhoftung

Kostenerstottun g im Regreßprozeß

- Privotgutochten

88,50
BB,50

88,76
(LS)

88, 90
88,79

BB, 9
88,79

88, l8
{LSI

BB, 2

88,54
ILS)

88,54
{LS)

88,76
ILS)

BB, 18
(LS)

Versleuerung
der Schodenersotzleistung

- Vorteilsousgleich ung

{BGH Urt.v. 9.12.1987 - lVo ZR 204/86, WM 1988,220)
88, 3

88,76
{LS)

88,6r

88,55

88, 3

88,54
(LS)

88,76
ILS)

Kündigung des Mondots

- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Leitsotz (omtl.l,

ZurFroge,ob ouf den Schodenersotzonspruch wegen folscher Berotung

und wegen Verhondlungsverschuldens bei der Beteiligung on einer

Abschreibungsgesellschoft zugeflossene Sieuervorteile im Wege der

Vorteilsousg leich ung o nzurech nen sind.

Leifsotz (d.Verf.l'

I . Die Schodenersotzleistung wegen einer verlorenen KG-Beteiligung ist

eine Betriebseinnohme gem. $4 ESIG.

2. Nur in Ausnohmefölle ist ein ou0ergewöhnlicher Steuervorteil billiger-

weise onzurechnen. Ein Sieuervorteilvon DM 18.000,- ist bei einerver-

lorenen KG-Einloge von DM 60.000,- nicht ouflergewöhnlich.

Aus den Gründen:

l. Die Froge noch der Anrechnung von Steuervodeilen im Wege der

Vorteilsousgleichung (BGHZ 53, 132 : WM 1970, 3B9l wird vom

Bundesgerichtshof bei Schodenersotzleistungen für den Verlust einer

Beteiligung on einer sogenonnten Abschreibungsgesellschoft typisie-

rend entschieden Vll. Zivilsenot grundlegend für eine Beteiligung on

der KG, um die es ouch im vorliegenden Foll geht, 8GH274,103 [ll4 fl:
WM1979,530; vgl. weiter ll. Zivilsenot 8G11279,337 [342:WM l98l,

483 u nd 84,141 [l4B] : WM 1982, 7 58 ;Vl. Zivilsenot, U rt. v. 26.2.1980 :
VersR 1980,529 und 24.9.]985 : VersR 1986,162: LM BGB $ 249 H d

Nr.2Z bzw. C o Nr.12; erkennenderSenot Urt.v.27.6.1984:WM1984,

1075: NJW 1984,2524 und 12. 2.1986: WM 1986, 517 :ZlP 1986,

562t.

Die genonnte grundlegende Entscheidung hot dos Berufungsgericht

zworgesehen. Es meint iedoch, derdem Klögerverbleibenden Steuer-

erspornis stehe entgegen der Ansicht des Bundesgerichtsho{es ein

Nochteil nicht gegenüber. Der Schodenersotzonspruch richte sich

nicht gegen den, bei dem dos Kopitol ongelegt sei, sondern gegen

88,89

88, l8
(LS)

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- im Treuhondvertrog

- Verlöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvororbeiten, $ 35 Abs. 3 StBGebVO 88, 83

- Anrechnung ersporter Kosten 88,29
- beiAnnohmeverzug d. Mond. S6i5 BGB
: Umsotzsteuer 88,29

- Buchführungsmondot BB, 83

- sonsrige Törigkeit, 5 33 Abs. Z StBGebVO BB, 85

Kousolitöt

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA BB, 36
(LS)

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthoftung

- Rechtsberotung d. StB/WP

- Schötzungsschoden

- Treuhönderhoftung

- Vertrog mit Mehrfochberufler

Mondontenunterlogen

- Rückgobe

Meh#ochberufler

- Anwendborkeit von Veriö hrungsvorschri{ten
(SS 5l BRAO,68 StBerG,5lo WPO)

Mitverschulden

- Prüfung d. vom StB erstellen

Steuererklörung

Nolor

- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-
onspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Verjöhrung des Herousgobeonspruchs

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, g89b HGB

- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

Rechtsberqtun g/Rechtsbesorgun g

- Sonierungsverhandlungen

- durch Wp

Schqden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, S 162 AO

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

88, il
88,24
BB, 33
88,44
88,55

i

88,26
88,26

BB, 63
88,63

BB, ]8
(LSI

88,55

88,26

BB, 86

BB, IB
(LS)

BB,60
BB,60

88,46
88,46
BB, 3

BB, 2
BB, 2

BB, 89
BB, 9
BB, 2

BB, I9
BB, 19

:'

88,32

92

BB,3I

77
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Gl Leitsötze

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotun gsgesetz

- 546 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotungsvertro g

- Douermondot und Berotungspflichten

- mir oHG

- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Testomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderie Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S 826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, g5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und

Mondotsende

Veriöhrung, 068 StBerG {$5lo WPO)

- bei Vertrog mit Mehrfochberufler

Veriöhrung, S 839 BGB -
o nderweitige Ersotzmög lich keit

Versicherungsschutz

- Treuhondtötigkeit

Vorteilsousgleich

- wegen eingetretenen Steuervorteils

Wettbewerb/Mondontenschutz

- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

BB, 2

BB, 2

88,54
(LS)

88,54
ILS)

BB, 3

BB, 36
{LS)

88,41

88, B]

88,37, 6l
88,37

88,37,61

88, 55

BB, IB
(LSI

BB, 66

88,77

BB,II

BB,4I

88,66
88,60

88, 89

88,76
(LSI

88, 9

88, 54
ILSI

BB, 90

88,31
88,76

{LS)

88,46

88, 63

88,26

BB, 15

BB, 2

88, IB
(LS)

Auftrog zur Bilonzerstellung kein Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Der Steuerberotungsvertrog über die Erstellung einer Bilonz hot keine Schutz-

wirkung zugunsten der Konkursglöubiger des Mondonten. Der Steuerberoter
hot dessen lnteressen wohrzunehmen. Es liegt nicht im Sinne des Mondonten,
ihn ouch den gegenlöufigen lnteressen der Glaubiger zu verpflichten.
(BGH Urt.v.18.2.1987 - lVo ZR 232/B5,VersR 1988,128: GmbHR l98Z 463:
EWIR 564 GmbHG 2/87 lWell Müller)

Anmerkung: Der für die Steuerberoterhoftung zustöndige lVo-Senot weist ous-

drucklich dorouf hin, doß sein Urt.v. 26.11.1986 - lVo ZR 86/85 - G11987,27:
WM l98Z 257: EWiR S 826 BGB 2/87,59 (Gröfe) einen Ausnohmefoll betro{.

Kostenerslotlung f ür Privotgutochten im Hoftpf lichtp rczeß

Die Kosten eines Privotgutochtens sind nur in Ausnohmefölle erstottungsföhig.
$ 9l ZPO (Grundsotz und Umfong der Kostenpflichtl ist vom Gebot zur sporso-
men Prozeßführung geprögt.
(OLG Stuttgort Beschl.v. 27.5.1987 - 8 W 134/87, StB 1988,20)

Anmerkung: ln dem Beschluß des OLG Stuttgort hotte der Regreßklöger wöh-
rend des Prozesses einen Privotgutochter herongezogen. Der Streitstoff wor in
einem Betriebsprü{ungsbericht ousführlich dorgestellt worden und ein vom

Gericht beigezogener Sochverstöndiger hotte ein umfongreiches schriftliches

Gutochten erstellt. Dos OLG Stuttgort soh es ols notwendig on, doß ein Privot-

gutochten, welches zur Uberprüfung, Erschütterung oder Widerlegung des

gerichtlichen Sochverstöndigen vorgelegiwird, die Entscheidung des Gerichts
beeinflußt hoben muß. Etwos onderes durlte für Kosten gelten, die der geschö-

digte Mondont zur Vorbereitung eines Prozesses durch Hinzuziehung eines

onderen Steuerberoters oufwenden muß. So, OLG Schleswig Gl l9BZ,l55, OLG
Köln Gl 27/85.

Anlogeberotung des Rechtsonwolts

Keine Verpflichtung eines Rechtsonwolts, der lediglich ols Vertreter des Anlegers
beim Abschluß des Vertroges über den Erwerb einer Eigentumswohnung im

Erwerbermodel I tAtig wird, dessen Vermögensinteressen wo h rzu neh men bzw.

ihn von der Vornohme riskonter Geschöfte obzuholten.

Kein Schodenersotzonspruch des Anlegers wegen fehlender Aufklörung über
den niedrigen Verkehrswert der Wohnung.
{LG Düsseldorf Urt.v. 21.12.1987 -1O132/82 STEUER-TELEX 1016)

BB, 3

BB,4I- Bonitötsgorontie stott Bonkbü

- Hoftungsbeschrönkung ouf g
Fohrlössigkeit

rgschoft
robe

- Kostendeckungslücke, Hinweisp{licht

- Pflichten des - im Bouherrenmodell

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

88,22
88,22
88,55
88,22

88,46
88,46
88,55
88,55
88,66

BGH v. 3.12.1986 - lVo ZR 90/85
:ZlP 1987,922
BGH v.18.2.1987 - lVo ZR 232/85
: VersR l9BB, l7B: GmbHR 1987,463
: EWIR S64 GmbHG 2/BT lWell Muller)
BGH v. Ll0.l98Z - lX ZR 202/86
BGH v. 7.10.1987 - lYoZR6T/87
: StB l9BB, 16: WM 1987,1557

BGH v. 4.11.1987 - lVo ZR 158/86
: WM 88,26:LlP BB, 40
: EWiR Art.l g5 RBerG l/BB, lB5 (Chemnilz)

BGH v. 5.ll.l9BZ - lX ZR 86/86
: EWiR $19 BNotO l/BB,l55 (Reithmonn)

: EWIR g 625 BGB 3/88,349 (Borgmonn)

:WM 88,342
BGH v. 19.ll.l9\7 - Vll ZR 39 / 87
BGH v. 25.11.1987 - lVo ZR 162/86
: StB l9BB, 166

BGH v. 26.11.t987 - lX ZR 162/86

BGH v.9.12.1987 - lVo ZR 204/86
:WM 1988,220

OLG Bremen v.l0.ll.l9BZ -lU 56/87

OLG Celle v. 13.6.1986 - 44 SrL24/85

OLG Düsseldorf, 13.6.1985 - B U 212/84
: RBeistond 1987,42
OLG Düsseldorf v. 26.11.1987 -18 U 97/87
OLG Düsseldorf v. l0.3.l9BB - 18 U 174/87

OLG Fronkfurt v. 5.ll.l98Z - 13 U l86i 85
: NJWiRR l9BB,l24

OLG Hqmm v.25.2.1987 -2BW 4/87

OLG Homm v.16.9.1987 - 27 W 38/87

OLG Köln v.16.10.1987 - 20 U 24/87
OLG Köln v. 16.10.1982 - ll U lBOiBZ

OLG Köln v. 6.ll .1987 - 6U 205/86

OLG München v. 30. 1.1987 - 21U 3798/86
OLG München v. 14.l.l9BB -19 U 4495/85

OLG Oldenbvrg v. 27. 4.1987 - 3 U ll9 / 86

OLG Stuttgort v. 27. 5.1987 - B W 134/ 87
: StB l9BB, 20

LG Dormsrodr v. 9.9.1987 - B O 207 / 87

, LG Detmold v.4.12.1987 -1O287/87

LG Detmold v. 25.2.1988 - 3 O 215/ 87

LG Düsseldorf v.22.10.1987 -14 Oll9/87
LG Düsseldorf v.21.12.1987 -l O132/87
: STEUER-TELEX 1016

LG Heidelberg v. 13.11.1982 - 5 O 60/86

LG Stuttgort v.14.9.1987 - l0 Qs 53/82
: wistro l9BB, 40

BFH v. 24.3.1982 - X R 9/80

BFH v. lZ.9.1987 - Vll R 168/84
: BFH NV I9BB, 9

BFH v. lZ.ll.l9BZ - Vll R 120186
: Steuer-Telex 132
: LEXinform 0081033

FG Boden-Württemberg v. 4.11.1987 -
v K 433/83

87,36
{LSI

88,76
{LS)

88,37
88,54

{LS)

BB, ]9

87,36
(LS)

ILS)

88, l8
{LSI

88,77

88,86

88, l8
(LS)

88, 2

{LS}

BB,6I

88,54
{LS)

88, 3

BB, 2

88,55
88,54

88,29
BB, 83

88,54
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Versteuerung der Schodenersotzleistung
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Hoftung des Steuerberoters

- Steuerberotungsvertrog mit OHG

- grob leichtfertige Anlogeberotung, g 826 BGB
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Honororonspruch des Steuerberoters

- Buchführungsouftrog

- Zeitgebühr fur Abschlußvororbeiten, $ 35 Abs. 3 StBGebVO

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urr.v. l0.3.l9BB - 18 U \74/B7l

Hoftung des Notors
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Hoftung des Rechtsonwohs

- Umfong der Berotungspflichten
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(LG Detmold Un.v. 25,2,1988 - 3 0 215/B7l
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